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Anhang Teil A - Mütterbefragung 

A. Votum der Ethik-Kommission der hsg Bochum – Teilprojekt A – 

Mütterbefragung 
 

 

 

 

 

 

 



Ethik‐ Kommission der Hochschule für Gesundheit         

 

1 
 

Votum der Ethik‐ Kommission der Hochschule für Gesundheit 
Zum Forschungsprojekt 
„Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in Nordrhein‐Westfalen, Teilprojekt A ‐ 
Mütterbefragung “ 
 
Vorgelegt von:    Prof. Dr. Rainhild Schäfers 

Bearbeitungsnummer:  171003_Schäfers_04 

Datum:     28.11.2017 

     
 
Die Ethik‐ Kommission prüfte die ergänzenden Erläuterungen, die von der Antragstellerin am 
27.11.2017 eingereicht wurden. Da alle Fragen zur Zufriedenheit beantwortet wurden, befürwortet 
die Ethik‐ Kommission die Durchführung des o.g. Projektes in ethischer Hinsicht. 
 
Eine Rückmeldung an die Ethik‐ Kommission ist nur bei bedeutsamen Änderungen des Vorhabens 
erforderlich. 
 
Dieses Votum basiert auf der Einschätzung von zwei unabhängigen Gutachter*innen der Ethik‐ 
Kommission. 
 
Für die Durchführung wünsche ich Ihnen im Namen der Ethik‐ Kommission viel Erfolg. 
 
Viele Grüße, 
Prof. Dr. Dörte Zietz 
(Vorsitzende der Ethik‐ Kommission) 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Änderungen in Organisation und Ablauf der Studie sind der Ethik‐ Kommission, zusammen mit einer 
Bewertung des Nutzen‐ Risiken‐ Verhältnisses, unter Nennung der Antragsnummer umgehend 
mitzuteilen. Die geänderten Passagen sollen in den entsprechenden Unterlagen deutlich 
gekennzeichnet sein, um die Bearbeitung zu erleichtern. 
Unabhängig vom Beratungsergebnis macht die Ethik‐Kommission Sie darauf aufmerksam, dass die 
ethische und rechtliche Verantwortung für die Durchführung einer Studie bei der*dem Leiter*in der 
Studie und allen mitarbeitenden Personen liegt. 
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B. Postkarte zur Rekrutierung von Müttern 
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C. Poster zur Rekrutierung von Müttern 
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D. Informationsschreiben Onlineteilnahme – „Informationen zum 

Forschungsprojekt“ 

 

 

 

 

 

 

 



LIEBE MÜTTER,  
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer Mütterbefragung im Rahmen der 
Studie HebAB.NRW – Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in 
Nordrhein-Westfalen teilnehmen möchten. 

Ziel des Projektes ist es darzustellen, wie Frauen in NRW derzeit mit 
Hebammenhilfe versorgt sind, um so die Betreuung von Frauen in der 
Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett zu verbessern. 
Zudem möchten wir anhand Ihrer Antworten einen Fragebogen entwickeln, 
mit dem Frauen die Qualität der Betreuung durch Hebammen bewerten 
können, dies geschieht im Rahmen einer Qualifizierungsarbeit.

Ihre Informationen sind ein wertvoller Beitrag, ohne den dieses Forschungs-
projekt nicht möglich wäre. Die Daten werden ausschließlich anonym 
veröffentlicht, sodass kein Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
Die Befragung dauert ungefähr 25 - 35 Minuten.

Parallel zu dieser Befragung, versuchen wir alle Hebammen in NRW zu 
erreichen und zu befragen. So erhalten wir ein umfassendes Bild der 
aktuellen Versorgungssituation.

WIE WERDE ICH TEILNEHMERIN?
Für eine Teilnahme müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Sie sind mindestens 18 Jahre alt

• Sie haben im zwischen dem 01.02.2018 und dem 15.07.2018 ein Kind in 
  Nordrhein-Westfalen (NRW) geboren

• Das Kind ist aktuell zwischen 8 Wochen und 25 Wochen alt 

• Ausreichende Sprachkenntnisse, um den Fragebogen in Deutsch, Englisch, 
  Französisch oder Türkisch beantworten zu können.

 
Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Teilnahme! 
 
Ihr Projektteam HebAB.NRW – Mütterbefragung

Prof Dr. Rainhild Schäfers und Mirjam Peters

KONTAKT 
Hochschule für Gesundheit
Forschungsprojekt: 
„HebAB.NRW - 
Geburtshilfliche Versorgung 
durch Hebammen in 
Nordrhein-Westfalen“, 

PROJEKTVERANTWORTLICHE
Profin Dr. Rainhild Schäfers, 
Department für Angewandte 
Gesundheitswissenschaften, 
Studienbereich Hebammen-
wissenschaft,
Gesundheitscampus 6-8
44801 Bochum

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Mirjam Peters 
Studienbetreuende,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
M.Sc. Public Health, Hebamme

Telefon: 
0234/77727659
 
E-Mail: 
mirjam.peters@hs-gesundheit.de

INFORMATIONEN UNTER
www.HebAB.NRW

            ZWEI OPTIONEN

Sie haben zwei Möglichkeiten: 
Sie können den Fragebogen 
online oder in Papierform 
ausfüllen.

            QR CODE SCANNEN 
            FÜR DIE ONLINE 
            TEILNAHME

www.hebab.nrw/index.php/befragung-nrw/
frauen-befragung

MÜTTER          BEFRAGUNG

INFORMATIONEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT

BEFRAGUNG ZUR BETREUUNG DURCH HEBAMMEN IN NRW



DATENSCHUTZ UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Das Projekt wird gefördert vom

Im Rahmen der Studie wird größter Wert auf die Einhaltung von ethischen und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen gelegt. Die Durchführung des Forschungsprojektes wurde durch die Ethik-Kommission 
der Hochschule für Gesundheit in Bochum begutachtet und positiv beschieden.

WIR GARANTIEREN IHREN DATENSCHUTZ: 
Ihre Äußerungen in der Befragung werden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
(Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) zum Datenschutz absolut vertraulich 
behandelt und ausschließlich zum Zweck der Beantwortung der Forschungsfrage verwendet. Einsicht in die   
Daten erhalten nur Mitglieder des Projektteams.

Ihre Daten werden anonym erhoben. Es ist zu keinem Zeitpunkt ein Rückschluss auf Ihre Person möglich. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, an der oben genannten Befragung gemäß den vorstehenden 
Informationen teilzunehmen. Ich bin verständlich über Ablauf und Zweck der Befragung aufgeklärt 
worden und hatte die Gelegenheit Rückfragen zu stellen. Ich habe die Teilnehmerinneninformationen zur 
Befragung gelesen und verstanden. Zum Zeitpunkt der Aufklärung habe ich keine weiteren Fragen mehr.

Meine Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. Ich kann die Teilnahme jederzeit abbrechen, 
ohne weitere Folgen für mich und ohne die Angabe von Gründen. 

Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zur Studienteilnahme zu überdenken und frei zu treffen.
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E. Informationsschreiben Papierform – „Informationen zum Forschungsprojekt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIEBE MÜTTER,  
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer Mütterbefragung im Rahmen der 
Studie HebAB.NRW – Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in 
Nordrhein-Westfalen teilnehmen möchten. 

Ziel des Projektes ist es darzustellen, wie Frauen in NRW derzeit mit 
Hebammenhilfe versorgt sind, um so die Betreuung von Frauen in der 
Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett zu verbessern. 
Zudem möchten wir anhand Ihrer Antworten einen Fragebogen entwickeln, 
mit dem Frauen die Qualität der Betreuung durch Hebammen bewerten 
können, dies geschieht im Rahmen einer Qualifizierungsarbeit.

Ihre Informationen sind ein wertvoller Beitrag, ohne den dieses Forschungs-
projekt nicht möglich wäre. Die Daten werden ausschließlich anonym 
veröffentlicht, sodass kein Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
Die Befragung dauert ungefähr 25 - 35 Minuten.

Parallel zu dieser Befragung, versuchen wir alle Hebammen in NRW zu 
erreichen und zu befragen. So erhalten wir ein umfassendes Bild der 
aktuellen Versorgungssituation.

WIE WERDE ICH TEILNEHMERIN?
Wenn Sie sich für eine Teilnahme entschieden haben, füllen Sie bitte die 
Einverständniserklärung auf der nächsten Seite aus. Für eine Teilnahme 
müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Sie sind mindestens 18 Jahre alt

• Sie haben im zwischen dem 01.02.2018 und dem 15.07.2018 ein Kind in 
  Nordrhein-Westfalen (NRW) geboren

• Das Kind ist aktuell zwischen 8 Wochen und 25 Wochen alt 

• Ausreichende Sprachkenntnisse, um den Fragebogen in Deutsch, Englisch, 
  Französisch oder Türkisch beantworten zu können.

 
Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Teilnahme! 
 
Ihr Projektteam HebAB.NRW – Mütterbefragung

Prof Dr. Rainhild Schäfers und Mirjam Peters

KONTAKT 
Hochschule für Gesundheit
Forschungsprojekt: 
„HebAB.NRW - 
Geburtshilfliche Versorgung 
durch Hebammen in 
Nordrhein-Westfalen“, 

PROJEKTVERANTWORTLICHE
Profin Dr. Rainhild Schäfers, 
Department für Angewandte 
Gesundheitswissenschaften, 
Studienbereich Hebammen-
wissenschaft,
Gesundheitscampus 6-8
44801 Bochum

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Mirjam Peters 
Studienbetreuende,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
M.Sc. Public Health, Hebamme

Telefon: 
0234/77727659
 
E-Mail: 
mirjam.peters@hs-gesundheit.de

INFORMATIONEN UNTER
www.HebAB.NRW

            ZWEI OPTIONEN

Sie haben zwei Möglichkeiten: 
Sie können den Fragebogen 
online oder in Papierform 
ausfüllen.

            QR CODE SCANNEN 
            FÜR DIE ONLINE 
            TEILNAHME

www.hebab.nrw/index.php/befragung-nrw/
frauen-befragung

MÜTTER          BEFRAGUNG

INFORMATIONEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT

BEFRAGUNG ZUR BETREUUNG DURCH HEBAMMEN IN NRW



DATENSCHUTZ UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Das Projekt wird gefördert vom

Im Rahmen der Studie wird größter Wert auf die Einhaltung von ethischen und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen gelegt. Die Durchführung des Forschungsprojektes wurde durch die Ethik-Kommission 
der Hochschule für Gesundheit in Bochum begutachtet und positiv beschieden.

WIR GARANTIEREN IHREN DATENSCHUTZ: 
Ihre Äußerungen in der Befragung werden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
(Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) zum Datenschutz absolut vertraulich 
behandelt und ausschließlich zum Zweck der Beantwortung der Forschungsfrage verwendet. Einsicht in die   
Daten erhalten nur Mitglieder des Projektteams.

Ihre Daten werden sofort nach der Prüfung der Einverständniserklärung anonymisiert. Das heißt, alle 
Angaben die man Ihrer Person zuordnen könnte, werden vom Fragebogen getrennt und sind anschließend 
nicht mehr Ihrer Person zuzuordnen. Die Daten können weder bei der Analyse noch in eventuellen 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen Ihrer Person zugeordnet werden. Veröffentlichungen werden so 
gestaltet, dass eine Rückverfolgung Ihrer Person ausgeschlossen ist.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, an der oben genannten Befragung gemäß den vorstehenden 
Informationen teilzunehmen. Ich bin verständlich über Ablauf und Zweck der Befragung aufgeklärt 
worden und hatte die Gelegenheit Rückfragen zu stellen. Ich habe die Teilnehmerinneninformationen zur 
Befragung gelesen und verstanden. Zum Zeitpunkt der Aufklärung habe ich keine weiteren Fragen mehr.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der Studie 10 Jahre aufbewahrt werden. 
Danach werden meine personenbezogenen Daten gelöscht. Ich kann mein Einverständnis bis zur 
Anonymisierung der Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Folgen für mich 
zurückziehen. Meine Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. 

Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zur Studienteilnahme zu überdenken und frei zu treffen.

Vorname

Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift

Nachname
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F. Weitere datenschutzrechtliche Hinweise: HebAB.NRW Mütterbefragung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere datenschutzrechtliche Hinweise: HebAB.NRW Mütterbefragung 

 
1. Verantwortliche: Verantwortliche Stelle im Sinne des §3 DSG NRW ist das Departement für 

angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, 
Gesundheitscampus 6-8 44801 Bochum, Ansprechpartnerin ist Mirjam Peters, Studienbetreuende 
und Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Tel: 0234/77727659; E-Mail: mirjam.peters@hs-gesundheit.de. 
 

2. Zudem wurde das Forschungsprojekt der Ethikkommission der Hochschule für Gesundheit, Bochum 
vorgelegt und es wurde ein positives Votum ausgesprochen. 
 

3. Ziel der Studie ist es darzustellen, wie Frauen in NRW derzeit mit Hebammenhilfe versorgt sind, um 
so die Betreuung von Frauen in der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett zu 
verbessern. Zudem möchten wir anhand Ihrer Antworten einen Fragebogen entwickeln, mit dem 
Frauen die Qualität der Betreuung durch Hebammen bewerten können, dies geschieht im Rahmen 
einer Qualifizierungsarbeit.  
 

4. Personenbezogene Daten: Zum Zweck der Studie erheben wir Daten zu Ihrer Versorgung durch 
Hebammen, zur Ihren Erfahrungen mit Hebammen und sozioökonomische sowie medizinisch-
anamnestische Daten.  
 

5. Freiwilligkeit: Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Dies bezieht sich auch einzelne Angaben. 
Sie können die Teilnahme an der Studie jederzeit abbrechen.  
 

6. Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten: Sämtliche Informationen, die im Rahmen dieser Studie 
erhoben werden, unterliegen strengster Vertraulichkeit und werden im Sinne des geltenden 
Datenschutzrechts sicher verwendet und bspw. mit Passwortschutz versehen aufbewahrt, bis eine 
Löschung erfolgt. Die mit der Erhebung und Auswertung befassten Personen sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Die Befragungsdaten werden zu wissenschaftlichen Zwecken gemäß 
§28 DSG NRW erhoben und statistisch ausgewertet. Die statistische Datenanalyse erfolgt mittels der 
Software SPSS und R. Es erfolgt keine Speicherung der IP-Adressen oder Uhrzeit (Abschalten des 
Zeitstempels), zu der Sie an der Befragung teilgenommen haben. Aufgrund der Befragung, der 
Datenauswertung oder einer anschließenden Veröffentlichung der Ergebnisse sind keine 
Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich. Das Bundesdatenschutzgesetz sowie das 
Landesdatenschutzgesetz NRW finden dabei Anwendung. 
 

7. Löschung der Daten: Die Löschung der Daten erfolgt 10 Jahre nach Abschluss des 
Forschungsprojekts (DFG-Empfehlung). Die Daten werden in datenschutzgerechten Schränken, 
sowie in anonymer Form auf geschützten Servern der Hochschule für Gesundheit gelagert. 
 

8. Datenerhebung: Die Datenerhebung findet in Form eines Online-Fragebogens oder in Form einer 
papierbasierten Befragung statt. Die Datenerhebung findet vom 01.06.2018 – 15.12.2018 statt.  

 
9. Datensicherheit und Datenzugriff: Die Übertragung Ihrer Dateneingaben erfolgt über eine 

verschlüsselte SSL-Internetverbindung. Die Befragungsdaten werden während des 
Befragungszeitraums verschlüsselt in einer Datenbank auf einem Server des Anbieters 
Questback/Unipark gespeichert. Questback/Unipark hat seinen Hauptsitz in Norwegen und 
verarbeitet alle Befragungsdaten ausschließlich in seinen Rechenzentren in Deutschland 
(Datenschutzerklärung questback/ Unipark https://www.questback.com/de/eu-datenschutz- 
grundverordnung/). Spätestens nach Abschluss des Befragungszeitraums werden die 
Befragungsdaten exportiert und auf einem Server der Hochschule für Gesundheit gespeichert. Auf 
den Ordner haben ausschließlich die Projektmitglieder des Forschungsprojekts Zugriff. Nach dem 
erfolgreichen Datenexport werden die auf dem Webserver gespeicherten Daten gelöscht.  
 

10. Weiterleitung von Daten: Die Datenerhebung und die eingesetzten Messinstrumente sind nicht 
geeignet, einzelne Personen auch nicht über die Angabe von Merkmalen oder 
Merkmalskombinationen identifizieren zu können. Die Forschungsmitglieder und die Hochschule für 
Gesundheit sind zudem verpflichtet, keine Schritte zu unternehmen, die dazu geeignet sind, den 
anonymisierten Datensatz zu deanonymisieren. 
 

11. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße 
steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des 
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten 
sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
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G. Fragebogen – „Mütterbefragung“ 
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H. Klinikfragebogen – „Mütterbefragung“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in  

Nordrhein-Westfalen 

 

Teilprojekt A – Mütterbefragung: 

Klinikfragebogen 

 

 

Liebe leitenden Hebammen,  

zur optimalen Auswertung der Ergebnisse aus der Mütterbefragung würden wir uns freuen, wenn Sie 

den vorliegenden Fragebogen ausfüllen können. Dies hilft uns die Angaben der Mütter besser einzu-

schätzen und zum Beispiel zu untersuchen, ob die Frauen zufriedener sind, wenn mehr Hebammen 

im Kreißsaal arbeiten usw.  

Bitte füllen Sie den Fragebogen bis zum 15.08.2018 aus und senden ihn als Scan an 

E-Mail: mirjam.peters(at)hs-gesundheit.de oder als Fax an: Fax: +49 (0) 234 77727-859 oder per Post 

an Hochschule für Gesundheit, z.H. Mirjam Peters, Gesundheitscampus 6-8, D-44801 Bochum 

 

Wir bedanken uns herzliche für die Unterstützung der Studie  

und freuen uns auf weitere Kooperationen! 

 

Prof Dr. Rainhild Schäfers und Mirjam Peters 

 

 

 

gefördert durch  
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Abschnitt I: Ihre geburtshilfliche Abteilung 

 

1. Welche Versorgungsstufe hat Ihre Klinik?  

o Versorgungsstufe 1: Perinatalzentrum Level 1 

(<1250g Geburtsgewicht, Kinderklinik angeschlossen) 

o Versorgungsstufe 2: Perinatalzentrum Level 2 

(<1500g Geburtsgewicht, aber >1249gg bzw. > 29+0 SSW, Kinderklinik angeschlos-

sen) 

o Versorgungsstufe 3: Perinataler Schwerpunkt 

(>32+0 SSW Notfallbetreuung bis zur Verlegung in Kinderklinik) 

o Versorgungsstufe 4: Geburtsklinik 

(>36 +0 SSW ohne pränatal bekannte Risiken, keine Kinderklinik) 

o Bin mir nicht sicher 

2. Verfügt Ihre Klinik über folgende Einrichtungen/Merkmale? (Mehrfachnennungen mög-

lich) 

o Hebammenkreißsaal 

o Zertifizierung „Babyfreundliches Krankenhaus“ 

o Expertinnenstandard „Förderung der physiologischen Geburt“ 

o Einsatz von Studierenden aus der Pflege 

o Einsatz von Schüler*innen aus der Pflege 

o Einsatz von Studierenden aus der Hebammenkunde 

o Einsatz von Schüler*innen aus der Hebammenkunde  

3. In welchem Bereich, bzw. in welcher Abteilung arbeiten Hebammen in Ihrer Klinik? 

o Kreißsaal 

o Wochenbettstation 

o Ambulanz 

o Gynäkologische Station 

o Anderer, 

und zwar (bitte nennen) ______________________________________________ 

4. Rotieren Hebammen bei Ihnen zwischen verschiedenen Abteilungen? 

o Ja 

o Nein 

5. In welchem System arbeitet Ihr Kreißsaal? 

o Angestellt 

o Reines Belegkrankenhaus (für Hebammen) 
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6. Wie viele Hebammen arbeiten im Kreißsaal (Personen)? 

Anzahl:________ 

7. Wie viele bewilligte Stellen haben Sie im Kreißsaal? 

Anzahl:  ________ 

8. Wie viele Hebammen arbeiten als Vollzeitstellen im Kreißsaal? 

Anzahl :____________ 

9. Wie viele unbesetzte Stellen haben Sie derzeit im Kreißsaal? 

Anzahl:____________ 

10. Hat Ihre Abteilung im letzten Monat eine Gefahrenanzeige geschrieben? 

o Ja  

o Nein 

o Weiß ich nicht  

11. Gab es im letzten Monat mindestens eine Situation, in der Sie eine Gefahrenanzeige hät-

ten schreiben können, es jedoch nicht getan haben? 

o Ja 

o Nein 

12. Wurde der Kreißsaal in der Klinik, in der Sie tätig sind, im letzten Monat vorübergehend 

geschlossen bzw. wurden Frauen abgewiesen? 

o Ja, weil 

o kein Hebammenpersonal zur Verfügung stand 

o kein ärztliches Personal zur Verfügung stand  

o keine Räume mehr zur Verfügung standen 

o Sonstiges, 

und zwar (bitte nennen) __________________________________________ 

o Nein 

13. Wie viele Geburten hat die Klinik, in der Sie arbeiten im Zeitraum von 01.02.2018 – 

15.07.2018 betreut? 

o Geburten:____________________ 

14. In welcher Klinik arbeiten Sie? 

_________________________________________________ 
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Abschnitt II: Ihre Meinung zur Studie 

 

15. Wie empfanden Sie die Teilnahme Ihrer Abteilung an dieser Studie? 

o Sehr gut 

o Gut 

o Befriedigend 

o Ausreichend 

o Mangelhaft 

o Ungenügend 

16. Würden Sie noch einmal an einer solchen Studie teilnehmen? 

o Ja 

o Nein 

17. Gibt es noch weitere Anmerkungen die Sie machen möchten?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Beantwortung des Fragebogens. 

 

 

Forschungsprojekt HebAB.NRW- Geburtshilfliche Versorgung durch 

Hebammen in Nordrhein-Westfalen 

Projektverantwortliche 

Professorin Dr. Rainhild Schäfers 

Hochschule für Gesundheit: Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften, Stu-

dienbereich Hebammenwissenschaft Gesundheitscampus 6-8, 44801 Bochum 

 

Ihre Ansprechpartnerin im Teilprojekt A - Mütterbefragung 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Mirjam Peters 

Hebamme und M.Sc. PH 

Telefon: 0234/77727659 

E-Mail: hebab.nrw@hs-gesundheit.de 

 

Auf unserer Website www.hebab.nrw können Sie sich über das gesamte Forschungsprojekt 

informieren und den Newsletter abonnieren.  
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Anhang Teil B - Hebammenbefragung 

I. Votum der Ethik-Kommission der hsg Bochum – Teilprojekt B 

Hebammenbefragung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ethik‐ Kommission der Hochschule für Gesundheit         

 

1 
 

Votum der Ethik‐ Kommission der Hochschule für Gesundheit 
Zum Forschungsprojekt 
„HebAB.NRW ‐ Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in Nordrhein‐Westfalen, Teilprojekt B ‐ 
Hebammenbefragung“ 
 
Vorgelegt von:    Prof. Dr. Nicola Bauer 
Bearbeitungsnummer:  171003_Bauer_01 
Datum:     15.11.2017 
 
Die Ethik‐ Kommission der Hochschule für Gesundheit begutachtete und befürwortet die 
Durchführung des o.g. Projekt in ethischer Hinsicht. Eine Rückmeldung an die Ethik‐ Kommission ist 
nur bei bedeutsamen Änderungen des Vorhabens 
erforderlich. 
 
Dieses Votum basiert auf der Einschätzung von zwei unabhängigen Gutachter*innen der Ethik‐ 
Kommission. 
 
Für die Durchführung wünsche ich Ihnen im Namen der Ethik‐ Kommission viel Erfolg. 
 
Viele Grüße, 
Prof. Dr. Dörte Zietz 
(Vorsitzende der Ethik‐ Kommission) 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Änderungen in Organisation und Ablauf der Studie sind der Ethik‐ Kommission, zusammen mit einer 
Bewertung des Nutzen‐ Risiken‐ Verhältnisses, unter Nennung der Antragsnummer umgehend 
mitzuteilen. Die geänderten Passagen sollen in den entsprechenden Unterlagen deutlich 
gekennzeichnet sein, um die Bearbeitung zu erleichtern. 
Unabhängig vom Beratungsergebnis macht die Ethik‐Kommission Sie darauf aufmerksam, dass die 
ethische und rechtliche Verantwortung für die Durchführung einer Studie bei der*dem Leiter*in der 
Studie und allen mitarbeitenden Personen liegt. 
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J. Postkarte zur Rekrutierung von Teilnehmer*innen 
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K. Informationsschreiben – „Informationen zum Forschungsprojekt 
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L. Fragebogen – „Hebammenbefragung“ 
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Anhang Teil C - Ergebnismaterialien 

M. Screenshot Website HebAB.NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quelle: www.hebab.nrw 
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N. Ergebnisflyer HebAB.NRW zur Abschlussveranstaltung am 20.11.2019 
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O. Factsheet – HebAB.NRW, November 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© HebAB.NRW
Stand November 2019

Auf der Grundlage einer Empfehlung des „Runden Tisches 

Geburtshilfe NRW“ wurden in dem quantitativen Forschungs-

projekt parallel Mütter und Hebammen mittels Fragebogen 

zur aktuellen geburtshilflichen Versorgung in Nordrhein-

Westfalen (NRW) befragt. Die Studie wird vom Landeszen-

trum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) gefördert 

(Förderkennzeichen LZG TG 72 001/2016) und hat eine Lauf-

zeit vom 21. November 2016 bis zum 30. Juni 2020. 

MÜTTERBEFRAGUNG   

1.783 Fragebögen von Müttern, die zwischen dem 1. Februar 

und dem 15. Juli 2018 ihr Kind in NRW geboren haben, konn-

ten in die Studie eingeschlossen werden:

         54,3% (n=952) sind Erstgebärende 

         89,4% (n=1.587) haben die Muttersprache Deutsch 

         88,4% (n=1.571) wurden in Deutschland geboren  

         62,0% (n=1.099) haben die Allgemeine Hochschulreife

         das Durchschnittsalter beträgt 32,6 Jahre (SD±4,4) 

AMBULANTE VERSORGUNG 

67,2% (n=1.198) der befragten Frauen nahmen in der 

Schwangerschaft eine individuelle Betreuung (Schwangeren-

vorsorge, Beratung oder Hilfe bei Beschwerden) durch eine 

Hebamme in Anspruch. 

92,8% (n=1.649) der Frauen erhielten eine aufsuchende Be-

treuung im Wochenbett. 

Im Bereich der Schwangerenvorsorge gaben 6,8% (n=121) 

der Frauen an, keine (passende) Hebamme für die Schwan-

gerenvorsorge gefunden zu haben und daher keine Hebam-

menbetreuung erhalten zu haben. Im Wochenbett konnten 

3,2% (n=57) der befragten Frauen keine Hebamme finden, 

obwohl sie sich eine Betreuung gewünscht hatten.

ZUGANG ZUR AMBULANTEN 

HEBAMMENVERSORGUNG

60,2% (n=1.066) der Frauen fühlten sich (sehr) gut, 29,1% (n=515) 

fühlten sich mäßig und 10,7% (n=190) nicht gut bis gar nicht über 

Hebammenleistungen in der Schwangerschaft informiert.

Durchschnittlich mussten Frauen 4,1 (SD±7,0)  Hebammen 

anrufen, um eine Betreuung in der Schwangerschaft und /

oder im Wochenbett zu finden.

GEBURTSORT/GEBURTSBETREUUNG

86,9% (n=1.523) der Frauen konnten an dem Ort gebären, 

den sie bereits in der Schwangerschaft gewählt hatten.  

13,1% (n=230) der Frauen konnten nicht am in der Schwan-

gerschaft gewünschten Ort gebären. Als Ursache dafür wur-

den die folgenden Gründe am häufigsten angegeben: 

         medizinische Gründe (42,6%, n=98)

         keine Hebamme gefunden (15,7%, n=36)

         das Wunschkrankenhaus wurde geschlossen 

         (9,6%, n=22)

         bei Geburtsbeginn von der Wunschklinik 

         abgewiesen (8,7%, n=20) 

21,9% der Frauen konnten keine Begleit-Beleghebamme 

(eine freiberufliche Hebamme, die eine Eins-zu-Eins-Geburts-

betreuung in der Klinik anbietet) finden, obwohl sie sich eine 

zur Betreuung gewünscht hätten. Jede siebte Frau (14,5%, 

n=139), hätte sich während der Geburt mehr Betreuung 

durch eine Hebamme gewünscht. 

ERREICHBARKEIT DER GEBURTSKLINIK

Die Mütter, die im Krankenhaus geboren haben (94,4%, 

n=1.681), benötigten im Durchschnitt 23,8 Minuten (SD±38,3) 

zum Krankenhaus, in dem sie ihr Kind geboren haben. 

Die Erreichbarkeit des Krankenhauses, in dem das Kind gebo-

ren wurde, bewerteten 81,3% (n=1.360) der Frauen als (sehr) 

gut. 16,2% (n=217) fanden diese in Ordnung und 2,5% (n=42) 

beschrieben das Krankenhaus als nicht gut oder sehr schwer 

erreichbar.

Forschungsprojekt
GEBURTSHILFLICHE VERSORGUNG DURCH HEBAMMEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN



HEBAMMENBEFRAGUNG 

1.924 Fragebögen von Hebammen konnten in die Studie 

eingeschlossen werden. Die Befragung erfolgte zwischen 

dem 1. Februar und dem 15. Juni 2018:

         das Durchschnittsalter beträgt 42,9 Jahre (SD±11,5)

         98,5% (n=1.883) haben die deutsche Staatsangehörigkeit

         jede zweite (n=907) Hebamme lebt mit 

         Kindern unter 18 Jahren zusammen

         10,7% (n=202) pflegen Angehörige

         59,8% (n=1.125) sind verheiratet

         80,3% (n=1.512) verfügen über eine 

         Hochschulzugangsberechtigung

         70,0% (n=1.267) haben ihre Ausbildung in NRW absolviert

TÄTIGKEITSFELDER IN DER 

DIREKTEN VERSORGUNG   

Von den befragten Hebammen sind:

         24,4% (n=412) ausschließlich klinisch tätig

         38,8% (n=665) ausschließlich außerklinisch tätig

         35,6% (n=611) klinisch und außerklinisch tätig 

         1,6% (n=27) leisten ausschließlich 

         Familienhebammentätigkeit

ARBEITSUMFANG

         35,6% (n=142) der ausschließlich 

         klinisch tätigen Hebammen arbeiten in Vollzeit

         55,7% (n=355) der ausschließlich außerklinisch 

         tätigen Hebammen arbeiten äquivalent zur Vollzeit

         63,5% (n=374) der klinisch und außerklinisch 

         tätigen Hebammen arbeiten äquivalent zur Vollzeit

KLINISCHE TÄTIGKEIT (n=1.023)

Die Mehrheit der Befragten arbeitet im Kreißsaal (85,0%, 

n=833) oder in einem Rotationssystem zwischen Wochenbett-

station und Kreißsaal (10,0%, n=98). 75,3% (n=726) der Heb-

ammen arbeiten im 3-Schicht-System. 81,0% (n=828) leisten 

mehrheitlich Nachtdienst und davon 68,8% (n=643) regelmä-

ßig. Jede Dritte leistet zusätzlich Rufbereitschaft (n=363).

HINWEISE AUF BELASTUNGEN 

Jede vierte Hebamme (n=248) arbeitet 

in einem Kreißsaal, der im letzten Monat 

vorübergehend geschlossen wurde. 

Hauptgründe sind fehlendes Heb-

ammenpersonal (70,6%, n=165) und 

fehlende Räume (51,2%, n=119). 

43,1% (n=414) der befragten klinisch 

tätigen Hebammen haben im vorange-

gangenen Monat eine Gefahrenanzeige 

geschrieben. Nur 6,8% (n=61) der Hebam-

men haben aktuell keine Überstunden.

FREIBERUFLICHKEIT BZW.  

AUSSERKLINISCHE TÄTIGKEIT 

(n=1.275)

        jede vierte außerklinisch tätige 

        Hebamme (n=260) bietet Geburts- 

        betreuungen an 

        diese leisten im Durchschnitt 

        23,4 Tage (SD±8,1) bezahlte Rufbereitschaft für 

        Geburtsbetreuungen pro Monat

        96,7% (n=1.234) bieten Leistungen im Wochenbett an

        70,7% (n=865) arbeiten als Einzelperson

        65,7% (n=818) verfügen über eine geregelte 

        Urlaubsvertretung

AUSLASTUNG

Die Mehrzahl (68,5%, n=840) lehnt aufgrund fehlender Ka-

pazitäten mehrmals pro Woche Anfragen für Wochenbett-

betreuungen ab. In den Bereichen kontinuierliche Betreuung 

(54,4%, n=111), Geburts- (51,9%, n=95) und Wochenbettbe-

treuung (44,5%, n=526) ist nahezu jede zweite Hebamme für 

die nächsten sechs Monate ausgelastet.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.hebab.nrw 

oder Sie wenden sich an: hebab.nrw@hs-gesundheit.de 
oder an Prof.in Dr.in Nicola Bauer unter 0234 77727-653

© HebAB.NRW
Stand November 2019



 

  102 

 

Anhang Teil D - Weiteres 

P. Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO NRW), vom 

6. Juni 2017 
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 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.)  mit Stand vom 20.8.2020

Berufsordnung
für Hebammen und Entbindungspfleger

(HebBO NRW)
Vom 6. Juni 2017 (Fn 1)

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Landeshebammengesetzes vom 5. März 2002 (GV. NRW. S. 102), der durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572)
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Berufsordnung gilt für Hebammen und Entbindungspfleger, die in Nordrhein-Westfalen ihren Beruf ausüben. Sie gilt auch für Hebammen und Entbindungspfleger, die
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und die
als Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung der Berufsqualifikationen (Abl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 (Abl. L 134 vom 24.5.2016, S.
135) geändert worden ist, vorübergehend in Nordrhein-Westfalen tätig sind.

§ 2
Aufgaben

(1) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft nach dem jeweiligen Stand der medizinischen, psychologischen, soziologischen,
geburtshilflichen und hebammenwissenschaftlichen Erkenntnisse unter Berücksichtigung soziokultureller Unterschiede und der besonderen Belange von Menschen mit
Behinderung auszuüben.

(2) Hebammen und Entbindungspfleger unterrichten sich über und beachten die für die Berufsausübung geltenden Vorschriften. Sie arbeiten interdisziplinär mit anderen
Berufsgruppen zusammen und tauschen sich mit diesen zur Optimierung der multidisziplinären und berufsgruppenübergreifenden Versorgungsangebote für Schwangerschaft,
Geburt, Wochenbett und Stillzeit aus.

(3) Im Rahmen ihrer Aufgaben führen Hebammen und Entbindungspfleger insbesondere folgende Tätigkeiten in eigener Verantwortung aus:
1. Feststellung der Schwangerschaft und Beobachtung der normal verlaufenden Schwangerschaft, Durchführung der notwendigen Untersuchungen zur Beobachtung des Verlaufs
einer normalen Schwangerschaft,
2. Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbeschwerden oder Wehen,
3. Veranlassung der Untersuchungen, die für eine möglichst frühzeitige Feststellung einer Risikoschwangerschaft notwendig sind und Aufklärung über diese Untersuchungen,
4. Vorbereitung auf die Elternschaft, umfassende Vorbereitung auf die Geburt einschließlich Beratung in Fragen der Hygiene und Ernährung,
5. Betreuung der Gebärenden während der Geburt und Überwachung des Fötus in der Gebärmutter mit Hilfe geeigneter technischer Mittel,
6. Anwendung von und Anleitung zu Maßnahmen zur Infektionsverhütung,
7. Durchführung normaler Geburten bei Schädellage einschließlich Dammschnitt, Nähen eines kleinen Dammschnittes oder unkomplizierten Dammrisses (I. oder II. Grad) sowie
im Dringlichkeitsfall die Durchführung von Beckenendlagengeburten,
8. Erkennen der Anzeichen von Anomalien, Regelwidrigkeiten und Risikofaktoren bei der Mutter oder beim Kind, die ärztliches Eingreifen erforderlich machen, Hilfeleistung bei
etwaigen ärztlichen Maßnahmen, notwendige eigene Maßnahmen in Abwesenheit einer Ärztin oder eines Arztes, beispielsweise manuelle Ablösung der Plazenta einschließlich
gegebenenfalls manuelle Nachuntersuchung der Gebärmutter, Durchführung der sofortigen Wiederbelebung des Neugeborenen,
9. Untersuchung, Überwachung und Pflege des Neugeborenen regelmäßig in den ersten zehn Tagen nach der Geburt, erforderlichenfalls länger, einschließlich
Prophylaxemaßnahmen; hierzu gehören bei verantwortlicher Leitung der Geburt durch eine Hebamme oder einen Entbindungspfleger in den Fällen des § 16 Absatz 1 Satz 2 und §
19 Absatz 1 Sätze 3 und 4 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres in der
Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 B1), die zuletzt am 24. November 2016 (BAnz AT 27.01.2017 B5) geändert worden ist, auch Blutentnahmen, sowie die
Aufklärung und die Durchführungsverantwortung bei Screening-Untersuchungen,
10. Betreuung der Wöchnerin, Überwachung ihres Zustandes, ihrer Ernährung und der Rückbildung von schwangerschafts- und geburtsbedingten körperlichen Veränderungen
sowie Hilfeleistung bei Beschwerden,
11. Beratung und Anleitung in Pflege und Ernährung des Neugeborenen, insbesondere Stillberatung und Stillförderung sowie Hilfeleistung bei Beschwerden,
12. Durchführung der ärztlich verordneten Behandlung,
13. Betreuung von Frauen nach einer Tot- oder Fehlgeburt,
14. Dokumentation der Maßnahmen und Befunde,
15. Ausstellen von Bescheinigungen im Rahmen der Berufsausübung,
16. Aufklärung und Beratung in Familienplanung und
17. qualitätssichernde Maßnahmen.

(4) Bei der Beratung sind neben medizinischen und geburtshilflichen auch psychosoziale Faktoren zu berücksichtigen. Die Schwangere und die Wöchnerin sind zur Mitarbeit zu
gewinnen, ihre Selbstverantwortlichkeit ist zu fördern. Hebammen und Entbindungspfleger haben Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen über beabsichtigte Maßnahmen und
deren Folgen aufzuklären.

§ 3
Abgrenzung zur ärztlichen Tätigkeit

(1) Hebammen und Entbindungspfleger leisten Hilfe bei allen regelrechten Vorgängen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts. Dabei haben sie auf
Regelwidrigkeiten und Risikofaktoren zu achten. Beim Auftreten von Regelwidrigkeiten oder Risikofaktoren sowie auf Wunsch der Schwangeren, Gebärenden oder Wöchnerin
hat die Hebamme oder der Entbindungspfleger ärztliche Hilfe hinzuzuziehen oder die Einweisung in ein Krankenhaus zu veranlassen.

(2) Das Behandeln pathologischer Vorgänge bei Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen ist Ärztinnen und Ärzten vorbehalten.

(3) Verlangt eine Ärztin oder ein Arzt von der Hebamme oder dem Entbindungspfleger eine geburtshilfliche Handlung, die nach Meinung der Hebamme oder des
Entbindungspflegers den anerkannten Regeln der Geburtshilfe widerspricht, muss die Ärztin oder der Arzt darauf hingewiesen und der Hinweis dokumentiert werden.

§ 4
Arzneimittel

(1) Hebammen und Entbindungspfleger dürfen bei ihrer Berufsausübung nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel anwenden.

(2) Hebammen und Entbindungspfleger dürfen ohne ärztliche Verordnung folgende Arzneimittel anwenden und verabreichen:
1. in der Eröffnungsperiode ein betäubungsfreies krampflösendes oder schmerzstillendes Arzneimittel, das zum Einsatz bei der Geburtshilfe angezeigt ist,
2. bei bedrohlichen Blutungen in der Nachgeburtsperiode, falls ärztlicher Beistand oder Einweisung in ein Krankenhaus nicht rechtzeitig möglich sind, Mittel zur Förderung der
Blutstillung,
3. im Falle einer Dammnaht ein Lokalanästhetikum und
4. zur Überbrückung einer Notfallsituation wehenhemmende Mittel bis zur Einweisung in ein Krankenhaus.

§ 5
Schweigepflicht

(1) Hebammen und Entbindungspfleger unterliegen der Schweigepflicht (§ 203 des Strafgesetzbuches). Diese umfasst auch schriftliche Mitteilungen der betreuten Frauen sowie
Untersuchungsbefunde. Die Schweigepflicht gilt auch gegenüber Angehörigen anderer Gesundheitsberufe, soweit die betreuten Frauen die Hebammen und die Entbindungspfleger
nicht ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden haben.
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(2) Den betreuten Frauen ist auf Verlangen unentgeltlich Auskunft oder Einsicht in alle sie betreffenden Unterlagen zu gewähren.

§ 6
Dokumentation und Qualitätssicherung

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben über die in Ausübung ihres Berufes getroffenen Feststellungen und Maßnahmen bei Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und
Neugeborenen, über verabreichte Arzneimittel und, soweit sie außerhalb von Krankenhäusern tätig sind, über die Schwangerenvorsorge, den Geburtsverlauf, die Versorgung des
Neugeborenen und den Wochenbettverlauf eine Dokumentation nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Landeshebammengesetzes vom 5. März 2002 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) geändert worden ist, zu führen. Die Dokumentation ist so abzufassen, dass die gesamte Tätigkeit während
der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes sowie die Versorgung des Neugeborenen nachvollziehbar ist. Näheres ergibt sich aus der Anlage.

(2) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

(3) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen Speichermedien bedürfen besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung
oder unrechtmäßige Verwendung zu verhindern.

(4) Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, den unteren Gesundheitsbehörden nach Aufforderung anhand der Dokumentation gemäß Absatz 1 für
medizinal-statistische Zwecke Auskünfte zu erteilen. Dies darf nur in anonymisierter Form erfolgen.

(5) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, an qualitätssichernden Maßnahmen insbesondere nach den Kriterien der jeweils geltenden Versorgungsverträge
teilzunehmen.

§ 7 (Fn 2)
Fortbildung

(1) Hebammen und Entbindungspfleger haben sich beruflich fortzubilden. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren müssen der zuständigen Behörde mindestens 60
Unterrichtsstunden nachgewiesen werden. Hiervon sind 20 Stunden auf dem Gebiet des Notfallmanagements abzuleisten.

(2) Geeignete Maßnahmen zur Fortbildung sind Fortbildungsveranstaltungen von Hebammenverbänden und staatlich anerkannten Einrichtungen mit Gesamtverantwortung für die
Hebammen und Entbindungspflegerausbildung. Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen können deren Eignung gegen Gebühr vorab von der unteren Gesundheitsbehörde, in
deren Zuständigkeitsbereich die Veranstaltung oder die erste von mehreren gleichartigen Veranstaltungen stattfindet, prüfen lassen.

(3) Die Fortbildungspflicht nach Absatz 1 ruht auf Antrag bei
1. Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246) geändert worden ist,
2. Elternzeit,
3. Arbeitsunfähigkeit oder
4. ruhender Berufstätigkeit
soweit diese mindestens drei Monate andauern. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde auf Antrag zeitlich begrenzte Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit eine
besondere Härte vorliegt.

(4) Abweichend von Absatz 3 ruht die in Absatz 1 normierte Fortbildungspflicht bis zum 31. Dezember 2020. Das Ruhen der Fortbildungspflicht nach Satz 1 kann durch das
zuständige Ministerium bei Fortbestehen oder erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nach einer erneuten
Risikobeurteilung um jeweils bis zu einem halben Jahr verlängert werden.

§ 8
Besondere Pflichten bei freiberuflicher Tätigkeit

Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet,
1. sich an Perinatalerhebungen im Rahmen von landes- und bundesweiten Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beteiligen,
2. sich entsprechend ihres Leistungsangebots und -umfangs gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zu versichern und die unteren Gesundheitsbehörden
über Einzelheiten ihrer Berufshaftpflicht zu Beginn der Berufstätigkeit und danach alle drei Jahre zusammen mit dem Nachweis nach § 7 Absatz 1 zu informieren,
3. ihre Praxis durch ein Schild zu kennzeichnen, das Namen, Berufsbezeichnung und Kontaktdaten angibt,
4. nicht in berufsunwürdiger Weise zu werben,
5. die von ihnen betreuten Schwangeren, Wöchnerinnen und Mütter über ihre Erreichbarkeit, die Inanspruchnahme anderer Dienste im Bedarfs- und Notfall sowie über
gegebenenfalls bestehende Vertretungen aufzuklären und
6. sicherzustellen, dass die Dokumentation nach § 6 Absatz 1 bei endgültiger Aufgabe ihrer Berufstätigkeit oder im Falle ihres Todes verschlossen der zuständigen Behörde
übergeben wird.

§ 9
Aufsicht

Hebammen und Entbindungspfleger unterliegen der Aufsicht des Kreises oder der kreisfreien Stadt als untere Gesundheitsbehörde, in dessen oder deren örtlichen Zuständigkeit die
Hebamme oder der Entbindungspfleger ihren oder seinen Wohnsitz hat. Soweit der Wohnsitz der Hebamme oder des Entbindungspflegers außerhalb des Regelungsgebiets dieser
Verordnung liegt, ist die Örtlichkeit der überwiegenden beruflichen Tätigkeit maßgeblich.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger vom 12. Februar 2015 (GV. NRW. S.
230) außer Kraft.

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Anlagen :

Anlage

Fußnoten :

Fn 1 In Kraft getreten am 29. Juni 2017 (GV. NRW. S. 616); geändert durch Verordnung vom 18. Mai 2020 (GV. NRW. S. 348, ber. S. 386), in Kraft getreten am
30. Mai 2020.

Fn 2 § 7 Absatz 4 angefügt durch Verordnung vom 18. Mai 2020 (GV. NRW. S. 348, ber. S. 386), in Kraft getreten am 30. Mai 2020.
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Q. Vergütungsverzeichnis zum Vertrag nach § 134a SGB V 
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A. Leistungen der Mutterschaftsvorsorge 

und Schwangerenbetreuung 
  

 Beratung der Schwangeren, auch mit Kommunikationsme-
dium 

 

0100 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 8,00 € 
0101 als Dienst-Beleghebamme 8,00 € 
0102 als Begleit-Beleghebamme 8,00 € 
 Die Positionsnummer 010x ist während der Schwangerschaft insge-

samt höchstens zwölf Mal als individuelle persönliche Beratung ab-
rechnungsfähig. Terminvereinbarungen und Serienberatungen (z. B. 
Informationen/Newsletter als allgemeine und nicht persönliche Hinwei-
se) sind nicht abrechnungsfähig. 
 
Die Positionsnummer 010X ist neben den Positionsnummern 02X0; 
0300; 040X; 050X und 08X0 nur dann abrechnungsfähig, wenn die 
Leistungserbringung nicht im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 
erfolgt und entsprechend begründet ist. Eine Zeitangabe ist in diesem 
Fall für alle betroffenen Leistungen erforderlich. 
 
Die Positionsnummer 010X kann an demselben Tag nur dann mehr als 
einmal abgerechnet werden, wenn die mehrmalige Erbringung der 
Leistung an demselben Tag durch die Beschaffenheit des Falles gebo-
ten war. Eine mehrmalige Abrechnung an demselben Tag ist in diesem 
Fall in der Rechnung unter Angabe der jeweiligen Uhrzeit der Leis-
tungserbringung näher zu begründen. 

 

 
 Individuelle Basisdatenerhebung und Leistungsauskunft  

0200 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 32,02 € 
 Die Positionsnummer 0200 ist bei jeder Schwangeren als Pauschale 

einmal abrechnungsfähig. 
 
Die Positionsnummer 0200 ist neben Leistungen nach den Positions-
nummern 010X; 050X, 060X und 08X0 nur dann abrechnungsfähig, 
wenn die Leistungserbringung nicht im unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang erfolgt und entsprechend begründet ist. Eine Zeitangabe 
ist in diesem Fall für alle betroffenen Leistungen erforderlich. 

 

 

 Individuelles Vorgespräch über Fragen der Schwanger-
schaft und Geburt 

 

0230 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 44,60 € 
 Die Positionsnummer 0230 ist bei jeder Schwangeren als Pauschale 

einmal abrechnungsfähig.  
 
Die Positionsnummer 0230 ist neben Leistungen nach den Positions-
nummern 010X; 050X, 060X und 08X0 nur dann abrechnungsfähig, 
wenn die Leistungserbringung nicht im unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang erfolgt und entsprechend begründet ist. Eine Zeitangabe 
ist in diesem Fall für alle betroffenen Leistungen erforderlich. 
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 Spezifisches Aufklärungsgespräch zum gewählten Ge-
burtsort 

 

0240 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 44,60 € 
 Die Positionsnummer 0240 ist bei jeder Schwangeren, die die Absicht 

hat, im häuslichen Umfeld, in einer von Hebammen geleiteten Einrich-
tung oder mit einer Begleit-Beleghebamme in einem Krankenhaus zu 
gebären, als Pauschale einmal abrechnungsfähig, sofern dieses Auf-
klärungsgespräch für den gewählten Geburtsort vor der 38. SSW statt-
fand.  
Die Absicht der Versicherten, im häuslichen Umfeld, in einer von Heb-
ammen geleiteten Einrichtung oder mit einer Begleit-Beleghebamme in 
einem Krankenhaus zu gebären, ist in der Versichertenbestätigung zu 
dokumentieren. 
 
Die Positionsnummer 0240 ist neben Leistungen nach den Positions-
nummern 010X; 050X, 060X und 08X0 nur dann abrechnungsfähig, 
wenn die Leistungserbringung nicht im unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang erfolgt und entsprechend begründet ist. Eine Zeitangabe 
ist in diesem Fall für alle betroffenen Leistungen erforderlich. 

 

 
 Vorsorgeuntersuchung der Schwangeren   

0300 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 30,92 € 
 Die Positionsnummer 0300 ist abrechnungsfähig 

a) bei normalem Schwangerschaftsverlauf, 
b) bei pathologischem Schwangerschaftsverlauf, wenn die Heb-

amme die Vorsorgeuntersuchung auf ärztliche Anordnung vor-
nimmt,  

c)       wenn die Schwangere wegen eines  pathologischen Schwan-
gerschaftsverlaufs ärztliche Betreuung trotz Empfehlung der 
Hebamme nicht in Anspruch nehmen möchte. 

Die Vorsorgeuntersuchung ist im Mutterpass des G-BA in der jeweils 
gültigen Fassung zu dokumentieren. 
Die Positionsnummer 0300 ist hinsichtlich der Zeitintervalle (i. d. R. al-
le vier bzw. zwei Wochen) und Leistungsinhalten der jeweils gültigen 
Fassung der Mutterschaftsrichtlinie nur abrechnungsfähig, soweit sie 
nicht bereits durch einen anderen Leistungserbringer durchgeführt und 
im Mutterpass dokumentiert wurde. 

    

 
 GDM Screening   

0400 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,87 € 
 Die Positionsnummer 0400 ist ausschließlich als sogenannter Vortest 

und nur einmalig abrechnungsfähig. 
Die Positionsnummer 0400 ist nur abrechnungsfähig, soweit sie nicht 
bereits durch einen anderen Leistungserbringer durchgeführt wurde. 

 

 
 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei Wehen, 

für jede angefangene 30 Minuten 
 

0500 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 20,70 € 
0501 als Dienst-Beleghebamme 20,70 € 
0502 als Begleit-Beleghebamme 20,70 € 
 Nicht abrechenbar sind Leistungen ohne persönliche Hilfeleistung bei 

der Schwangeren. 
 
Dauert die Leistung nach den Positionsnummern 050X und 051X län-
ger als drei Stunden, so ist die Notwendigkeit der über drei Stunden 
hinausgehende Hilfe in der Rechnung zu begründen. 
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 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei Wehen,   
für jede angefangene 30 Minuten  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

0510 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 24,83 € 
0511 als Dienst-Beleghebamme 24,83 € 
0512 als Begleit-Beleghebamme 24,83 € 
 Nicht abrechenbar sind Leistungen ohne persönliche Hilfeleistung bei 

der Schwangeren. 
 
Dauert die Leistung nach den Positionsnummern 050X und 051X län-
ger als drei Stunden, so ist die Notwendigkeit der über drei Stunden 
hinausgehende Hilfe in der Rechnung zu begründen.  

 

 
 CTG - Cardiotokografische Überwachung.  

0600 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 8,85 € 
0601 als Dienst-Beleghebamme 8,85 € 
0602 als Begleit-Beleghebamme 8,85 € 
 Die Positionsnummer 060X ist je Tag höchstens zwei Mal abrech-

nungsfähig, es sei denn, dass weitere Überwachungen ärztlich ange-
ordnet werden. 

 

 
 Geburtsvorbereitung in der Gruppe, bis zu zehn Schwangere 

je Gruppe und höchstens 14 Stunden, für jede Schwangere je 
Unterrichtsstunde (60 Minuten) 

 

0700 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,96 € 

 

 Geburtsvorbereitung bei Einzelunterweisung, auf ärztliche 
Anordnung höchstens 28 Unterrichtseinheiten á 15 Minuten, für 
jede Unterrichtseinheit 

 

0800 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 10,33 € 
 Die Positionsnummer ist nur bei nachfolgenden Indikationen/ Sach-

verhalten auf ärztliche Anordnung abrechnungsfähig:   
 Schwere Behinderung der Frau  
 Vorzeitige Wehen, Frühgeburtsbestrebungen, infauste Progno-

se, zu erwartende Totgeburt  
 Grunderkrankung, Bettlägerigkeit, stationärer Aufenthalt 

Die Positionsnummer 0800 ist neben der Positionsnummer 0830 nicht 
abrechnungsfähig.  

 

 
 Geburtsvorbereitung bei Einzelunterweisung, ohne ärztliche 

Anordnung höchstens 28 Unterrichtseinheiten á 15 Minuten, für 
jede Unterrichtseinheit 

 

0830 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 10,33 € 
 Die Positionsnummer ist bei nachfolgenden Indikationen/ Sachverhal-

ten ohne ärztliche Anordnung abrechnungsfähig:   
 Schwangere beabsichtigt ihr Kind in Adoptionspflege zu geben 

Die Positionsnummer 0830 ist neben der Positionsnummer 0800 nicht 
abrechnungsfähig. 
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B. Leistungen zur Geburtshilfe 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

a) Vergütungen für Leistungen nach den Positionsnummern 0901 und 0911 umfassen die Hilfe für 

die Dauer von bis zu einer Stunde vor der Geburt des Kindes und die Hilfe für die Dauer von bis 

zu drei Stunden danach, einschließlich aller damit verbundenen Leistungen und Dokumentatio-

nen. Gesondert abrechnungsfähig sind ggf. Leistungen nach den Positionsnummern 140X, 150X, 

240X, und 250X.  

 

b) Vergütungen für Leistungen nach den Positionsnummern 0902 und 0912 bis 1312 umfassen die 

Hilfe für die Dauer von bis zu acht Stunden vor der Geburt des Kindes oder einer Fehlgeburt und 

die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach, einschließlich aller damit verbundenen 

Leistungen und Dokumentationen. Gesondert abrechnungsfähig sind ggf. Leistungen nach den 

Positionsnummern 140X, 150X, 240X, und 250X.  

 

c)  Eine nicht vollendete außerklinische Geburt nach den Positionsnummern 16X0 ist nur berech-

nungsfähig, wenn die Befundung bei Geburtsbeginn ergeben hat, dass die Geburt am geplanten 

Ort begonnen werden kann.  

 

d)  Eine nicht vollendete außerklinische Geburt nach den Positionsnummern 1600 oder 1610 und eine 

Begleit-Beleggeburt nach den Positionsnummern 0902 oder 0912 können im unmittelbaren zeitli-

chen Zusammenhang nebeneinander abgerechnet werden, wenn die Hebamme, die vorher ge-

plante und bereits begonnene außerklinische physiologische Geburt aufgrund unvorhergesehener 

Umstände in die Klinik überweist und als Begleit-Beleggeburt beendet.  

 
e) Die Positionsnummern 1601 und 1611 können nicht neben Leistungen nach Positionsnummern 

1600, 1610 oder 1602, 1612 bzw. 0901, 0911 oder 0902, 0912 bzw. 1300 bis 1312 abgerechnet 
werden. 

 

f) Die jeweilige Vergütung steht der Hebamme auch dann zu, wenn sie erst nach der Geburt, jedoch 

vor Vollendung der Versorgung der Mutter und des Kindes Hilfe leisten konnte. 

 

g) Die Positionsnummern 090X, 091X, 130X sowie 131X können auch dann abgerechnet werden, 

wenn die Geburt oder Fehlgeburt ärztlicherseits künstlich eingeleitet wurde. 
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 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem Krankenhaus  

0901 als Dienst-Beleghebamme 165,60 € 
 Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer 

Stunde vor der Geburt des Kindes und die Hilfe für die Dauer von bis 
zu drei Stunden danach einschließlich aller damit verbundenen Leis-
tungen und Dokumentationen.   

 
 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem Krankenhaus  

0902 als Begleit-Beleghebamme 195,60 € 
 Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer 

Stunde vor der Geburt des Kindes und die Hilfe für die Dauer von bis 
zu drei Stunden danach einschließlich aller damit verbundenen Leis-
tungen und Dokumentationen.  

 
 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem Krankenhaus 

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

0911 als Dienst-Beleghebamme 198,64 € 
 Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer 

Stunde vor der Geburt des Kindes und die Hilfe für die Dauer von bis 
zu drei Stunden danach einschließlich aller damit verbundenen Leis-
tungen und Dokumentationen. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 
Geburt. 

 

 
 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem Krankenhaus 

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

0912 als Begleit-Beleghebamme 234,72 € 
 Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer 

Stunde vor der Geburt des Kindes und die Hilfe für die Dauer von bis 
zu drei Stunden danach einschließlich aller damit verbundenen Leis-
tungen und Dokumentationen.  
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 
Geburt. 

 

 
 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer Einrichtung 

unter ärztlicher Leitung 
 

1000 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 327,53 € 

 
 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer Einrichtung 

unter ärztlicher Leitung  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1010 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 393,05 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 

Geburt. 
 

 
 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer von Hebam-

men geleiteten Einrichtung 
 

1100 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 526,38 € 
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 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer von Hebam-
men geleiteten Einrichtung  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1110 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 655,05 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 

Geburt. 
 

 

 Hilfe bei einer Geburt im häuslichen Umfeld  

1200 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 638,75 € 
 

 Hilfe bei einer Geburt im häuslichen Umfeld  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1210 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 789,89 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 

Geburt. 
 

 
 Hilfe bei einer Fehlgeburt  

1300 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 220,33 € 
1301 als Dienst-Beleghebamme 220,33 € 
1302 als Begleit-Beleghebamme 220,33 € 

 
 Hilfe bei einer Fehlgeburt  

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1310 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 264,40 € 
1311 als Dienst-Beleghebamme 264,40 € 
1312 als Begleit-Beleghebamme 264,40 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 

Fehlgeburt. 
 

 
 Versorgung einer Naht (mit Ausnahme DR III oder IV)  

1400 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 41,32 €  
1401 als Dienst-Beleghebamme 41,32 €  
1402 als Begleit-Beleghebamme 41,32 €  

 
 Zulage für die Hilfe bei der Geburt von Zwillingen und mehr 

Kindern, für das zweite und jedes weitere Kind, pro Kind 
 

1500 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 96,41 €   
1501 als Dienst-Beleghebamme 96,41 €   
1502 als Begleit-Beleghebamme 96,41 €   

 
 Hilfe bei einer nicht vollendeten Geburt,  

für jede angefangene 30 Minuten  
 

1600 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 20,70 € 
1601 als Dienst-Beleghebamme 20,70 € 
1602 als Begleit-Beleghebamme 20,70 € 
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 Hilfe bei einer nicht vollendeten Geburt,  
für jede angefangene 30 Minuten  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1610 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 24,83 € 
1611 als Dienst-Beleghebamme 24,83 € 
1612 als Begleit-Beleghebamme 24,83 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 

Beendigung der Hilfeleistung. 
 

 

 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehlgeburt 
durch eine zweite Hebamme,  
für jede angefangene 30 Minuten  

 

1700 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 28,36 €  
1701 als Dienst-Beleghebamme 28,36 €  
1702 als Begleit-Beleghebamme 28,36 €  
 Die Positionsnummer 170X ist bis zu einer Dauer von vier Stunden ab-

rechnungsfähig. Dies gilt entsprechend, wenn die außerklinisch be-
gonnene Geburt oder Fehlgeburt nicht außerklinisch vollendet wird. 
 
Die Positionsnummern 1701 oder 1702 sind auch bei einer Geburt in 
einem Krankenhaus abrechnungsfähig, wenn es sich um eine Geburt 
von Mehrlingen handelt, wenn die Geburt ohne Arzt durchgeführt wird 
oder wenn es zu lebensbedrohlichen Blutungen nach der Geburt 
kommt. 

 

 
 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehlgeburt 

durch eine zweite Hebamme,  
für jede angefangene 30 Minuten  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

1710 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 34,04 €   
1711 als Dienst-Beleghebamme 34,04 €   
1712 als Begleit-Beleghebamme 34,04 €   
 Die Positionsnummer 171X ist bis zu einer Dauer von vier Stunden ab-

rechnungsfähig. Dies gilt entsprechend, wenn die außerklinisch be-
gonnene Geburt oder Fehlgeburt nicht außerklinisch vollendet wird. 
 
Die Positionsnummern 1711 oder 1712 sind auch bei einer Geburt in 
einem Krankenhaus abrechnungsfähig, wenn es sich um eine Geburt 
von Mehrlingen handelt, wenn die Geburt ohne Arzt durchgeführt wird 
oder wenn es zu lebensbedrohlichen Blutungen nach der Geburt 
kommt. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist bei in der Über-
gangszeit liegendem Leistungsanteil der Zeitpunkt der Beendigung 
dieses Anteils. 
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C. Leistungen während des Wochenbetts 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

a) Leistungen nach den Positionsnummern 1800 und 1810 sowie 2001 bis 2302 dienen der Überwa-

chung des Wochenbettverlaufs und umfassen insbesondere die Beratung, Betreuung und/oder 

Versorgung von Mutter und Kind einschließlich aller damit verbundenen Leistungen mit Ausnahme 

der Leistungen nach den Positionsnummern 240X und 250X. Leistungen, Zuschläge und Zulagen 

nach den Nrn. 1800 und 1810, 2001 bis 2110; 230X und 250X sind auch nach einer Fehlgeburt 

bzw. einer medizinisch induzierten Geburt oder Fehlgeburt abrechnungsfähig. Die Leistungen ste-

hen der Mutter auch dann zu, wenn sich das Kind in Pflegschaft oder Adoptionspflege befindet 

bzw. eine Totgeburt erfolgte.  

 
b) Leistungen nach den Positionsnummern 1830 und 1850 dienen der Betreuung des Kindes (nach 

§ 1 des Vertrages z. B. in Fällen der Pflegschaft, der Adoption oder bei Tod sowie erkrankungsbe-

dingter Abwesenheit der Mutter). Für eine Abrechnungsfähigkeit ist eine schriftliche Begründung 

auf der Versichertenbestätigung erforderlich. 

 

c) Innerhalb der ersten zehn Tage nach der Geburt sind maximal 20 Wochenbettbetreuungen für Mut-

ter (mit oder ohne Kind) nach den Positionsnummern 1800 und 1810 oder 2001 bis 2110 und 

230X insgesamt abrechnungsfähig. Dies gilt analog für das Kind nach Buchstabe b). Während des 

Aufenthalts in einer Klinik sind pro Tag zwei Wochenbettbetreuungen abrechenbar nach der Posi-

tionsnummer 20XX, sofern die Wochenbettbetreuung nicht mit dem Personal der Klinik im Rahmen 

der Klinikvergütung abgedeckt ist. Sind mehr als zwei Leistungen an einem Tag notwendig, ist für 

die Positionsnummer 18X0 eine ärztliche Anordnung erforderlich. Für die Betreuung außerhalb der 

Klinik gilt: Beginnend vom ersten Tag nach der Geburt verringert sich das Kontingent um zwei 

Leistungen je vollendetem Tag des stationären Aufenthaltes im Krankenhaus. Für die Überschrei-

tung des verbleibenden Leistungskontingents ist eine ärztliche Anordnung erforderlich. 

 

d) In dem Zeitraum zwischen dem elften Tag nach der Geburt bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach 

der Geburt sind insgesamt bis zu 16 Leistungen nach den Positionsnummern 1800 und 1810, 

2001 bis 2110 sowie 230X abrechnungsfähig. Mehr als 16 dieser Leistungen sind in diesem Zeit-

raum nur abrechnungsfähig, soweit sie ärztlich angeordnet sind.  

 

e) In dem Zeitraum zwischen dem elften Tag nach der Geburt bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach 

der Geburt sind insgesamt bis zu 8 Leistungen nach den Positionsnummern 1830 und 1850 ab-

rechnungsfähig, wenn das Kind nicht bei der leiblichen Mutter nach § 1 des Vertrages versorgt 

werden kann. Mehr als 8 dieser Leistungen sind in diesem Zeitraum nur abrechnungsfähig, soweit 

sie ärztlich angeordnet sind.  

 

f) Eine weitere Leistung an demselben Tag zwischen dem elften Tag nach der Geburt bis zum Ablauf 

von zwölf Wochen nach der Geburt, nach den Positionsnummern 18X0, 2001 bis 2110 sowie bis 

2302, ist abrechnungsfähig bei Vorliegen insbesondere folgender Gründe: schwere Stillstörungen, 

verzögerte Rückbildung, Gedeihstörung des Säuglings, nach Sekundärnaht oder Dammriss III. 

Grades, Behinderung oder behandlungsbedürftige Krankheit der Mutter, bei Beratung und Anlei-
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tung der Mutter zur Versorgung und Ernährung des Säuglings im Anschluss an dessen stationäre 

Behandlung oder nach ärztlicher Anordnung. Der Grund ist in der Rechnung anzugeben. Mehr als 

zwei aufsuchende Wochenbettbetreuungen nach den Positionsnummern 18X0 sowie 2001 bis 

2110 an demselben Tag, sind nur abrechnungsfähig, wenn sie ärztlich angeordnet wurden.  

 

g) Nach Ablauf von zwölf Wochen nach der Geburt sind Leistungen nach den Positionsnummern 

18X0, 2001 bis 2110 sowie 230X nur auf ärztliche Anordnung abrechnungsfähig. 

 

h) Die Positionsnummern 18X0, 2001 bis 2110 sowie 230X sind nicht im unmittelbar zeitlichen Zu-

sammenhang abrechenbar.  
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 Aufsuchende Wochenbettbetreuung bei der Wöchnerin   

1800 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 38,46 € 

 
 Aufsuchende Wochenbettbetreuung bei der Wöchnerin  

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

1810 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 46,15 € 
   

 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt des 
Beginns der Leistung. 

 

 
 Aufsuchende Wochenbettbetreuung beim Kind  

1830 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 38,46 € 
   

 Die Positionsnummer 1835 ist je Wochenbettbetreuung als Pauschale 
abrechnungsfähig, sofern das Neugeborene nicht von der Mutter ver-
sorgt werden kann (im Sinne § 1 des Vertrages z. B. in Fällen der 
Pflegschaft, der Adoption oder bei Tod sowie erkrankungsbedingter 
Abwesenheit der Mutter). Für eine Abrechnungsfähigkeit ist eine 
schriftliche Begründung auf den Versichertenbestätigungen erforder-
lich. 

 

 
 Aufsuchende Wochenbettbetreuung beim Kind  

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

1850 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 46,15 € 
   

 Die Positionsnummer 1855 ist je Wochenbettbetreuung als Pauschale 
abrechnungsfähig, sofern das Neugeborene nicht von der Mutter ver-
sorgt werden kann (im Sinne § 1 des Vertrages z. B. in Fällen der 
Pflegschaft, der Adoption oder bei Tod sowie erkrankungsbedingter 
Abwesenheit der Mutter). Für eine Abrechnungsfähigkeit ist eine 
schriftliche Begründung auf den Versichertenbestätigungen erforder-
lich. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt des 
Beginns der Leistung. 

 

 
 Zulage zur ersten aufsuchenden Wochenbettbetreuung   

1900 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,87 € 
 Diese Positionsnummer ist nur einmal abrechnungsfähig für die erste 

aufsuchende Wochenbettbetreuung in Kombination mit der Positions-
nummer 18XX. 

 

 
 Wochenbettbetreuung in einem Krankenhaus   

2001 als Dienst-Beleghebamme 18,74 € 
2002 als Begleit-Beleghebamme 18,74 € 

 
 Wochenbettbetreuung in einem Krankenhaus  

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

2011 als Dienst-Beleghebamme 22,46 € 
2012 als Begleit-Beleghebamme 22,46 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt des 

Beginns der Leistung. 
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 Nicht aufsuchende Wochenbettbetreuung   

2100 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 31,25 € 
  Diese Positionsnummer ist abrechnungsfähig, wenn die Versicherte 

die Hebamme aufsucht.  
 

 
 Nicht aufsuchende Wochenbettbetreuung  

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

2110 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 37,49 € 
 Diese Positionsnummer ist abrechnungsfähig, wenn die Versicherte 

die Hebamme aufsucht.  
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt des 
Beginns der Leistung. 

 

 
 Zulage für eine Wochenbettbetreuung von Zwillingen und 

mehr Kindern, für das zweite und jedes weitere Kind, pro Kind  
 

2200 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 12,81 € 
2201 als Dienst-Beleghebamme 12,81 € 
2202 als Begleit-Beleghebamme 12,81 € 
 Die Positionsnummer 220X ist je Wochenbettbetreuung nach Positi-

onsnummern 180X bis 21X0 einmal für das zweite und jedes weitere 
Kind pro Kind abrechnungsfähig. 

 

 
 Beratung der Wöchnerin, mit Kommunikationsmedium  

2300 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,02 € 
2301 als Dienst-Beleghebamme 7,02 € 
2302 als Begleit-Beleghebamme 7,02 € 
 Die Positionsnummer 230X ist als individuelle persönliche Beratung 

abrechnungsfähig. Terminvereinbarungen und Serienberatungen (z. B. 
Informationen/Newsletter als allgemeine und nicht persönliche Hinwei-
se) sind nicht abrechnungsfähig. 

 

 
 Erstuntersuchung des Kindes (U1)   

2400 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 10,53 € 
2401 als Dienst-Beleghebamme 10,53 € 
2402 als Begleit-Beleghebamme 10,53 € 
 Die Positionsnummer 240X ist nur abrechnungsfähig, soweit sie nicht 

bereits im Kinder-Untersuchungsheft dokumentiert ist. 
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D. Sonstige Leistungen 

 
 Entnahme von Körpermaterial bei der Versicherten/beim 

Kind zur Durchführung notwendiger Laboruntersuchungen, inkl. 
Versand- und Portokosten 

 

2500 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,87 € 
2501 als Dienst-Beleghebamme 7,87 € 
2502 als Begleit-Beleghebamme 7,87 € 
 Die Positionsnummer 250X ist auch abrechnungsfähig, wenn die Ent-

nahme von Körpermaterial zur Risikoabklärung notwendig ist oder die 
Schwangere sich nach Nr. 0300 b) in Hebammenbetreuung befindet 
oder die Entnahme ärztlich angeordnet ist. 
 
Die Positionsnummer 250X ist auch abrechnungsfähig, wenn die Ent-
nahme von Körpermaterial wegen Auffälligkeiten in der Neugebo-
renenperiode notwendig ist sowie auf ärztliche Anordnung. 
 
Die Positionsnummer 250X ist nur abrechnungsfähig, soweit sie nicht 
bereits durch einen anderen Leistungserbringer durchgeführt wurde 
und nicht bereits im Mutterpass oder im Kinderuntersuchungsheft do-
kumentiert ist. 

 

 
 Postpartale Überwachung,  

für jede angefangene 30 Minuten (mit ärztlicher Anordnung) 

 

2600 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 20,65 € 
2601 als Dienst-Beleghebamme 20,65 € 
2602 als Begleit-Beleghebamme 20,65 € 
 Die Positionsnummer 260X ist bei der Überwachung der Mutter 

und/oder des Kindes auf ärztliche Anordnung abrechnungsfähig.  
 
Die Leistung beginnt nach Ablauf der 3-stündigen Überwachungsfrist, 
die mit der jeweiligen Geburts-Positionsnummer abgegolten ist. 

 

 
 Postpartale Überwachung,  

für jede angefangene 30 Minuten (mit ärztlicher Anordnung) 
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1  

 

2610 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 24,78 € 
2611 als Dienst-Beleghebamme 24,78 € 
2612 als Begleit-Beleghebamme 24,78 € 
 Die Positionsnummer 261X ist bei der Überwachung der Mutter 

und/oder des Kindes auf ärztliche Anordnung abrechnungsfähig. 
 
Die Leistung nach der Positionsnummer 261X beginnt nach Ablauf der 
3-stündigen Überwachungsfrist, die mit der jeweiligen Geburts-
Positionsnummer abgegolten ist. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist bei dem in der 
Übergangszeit liegenden Leistungsanteil der Zeitpunkt der Beendi-
gung dieses Anteils. 
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 Postpartale Überwachung,  
für jede angefangene 30 Minuten (ohne ärztliche Anordnung) 

 

2630 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 20,65 € 
 Die Positionsnummer 2630 ist bei der Überwachung der Mutter 

und/oder des Kindes ohne ärztliche Anordnung für zwei Stunden ab-
rechnungsfähig. 
 
Die Leistung nach der Positionsnummer 2630 beginnt nach Ablauf der 
3-stündigen Überwachungsfrist, die mit der jeweiligen Geburts-
Positionsnummer abgegolten ist. 

 

 
 Postpartale Überwachung,  

für jede angefangene 30 Minuten (ohne ärztliche Anordnung) 
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

2650 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 24,78 € 
 Die Positionsnummer 2650 ist bei der Überwachung der Mutter 

und/oder des Kindes ohne ärztliche Anordnung für zwei Stunden ab-
rechnungsfähig. 
 
Die Leistung nach der Positionsnummer 2650 beginnt nach Ablauf der 
3-stündigen Überwachungsfrist, die mit der jeweiligen Geburts-
Positionsnummer abgegolten ist. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist bei dem in der 
Übergangszeit liegenden Leistungsanteil der Zeitpunkt der Beendi-
gung dieses Anteils. 

 

 
 Rückbildungsgymnastik in der Gruppe, bis zu zehn Teilneh-

merinnen je Gruppe und höchstens zehn Stunden, für jede Teil-
nehmerin je Unterrichtsstunde (60 Minuten) 

 

2700 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,96 € 
 Die Positionsnummer 2700 ist nur abrechnungsfähig, wenn die Rück-

bildungsgymnastik bis zum Ende des neunten Monats nach der Ge-
burt abgeschlossen wird. 

 

 
 Einzelrückbildungsgymnastik auf ärztliche Anordnung höchs-

tens 20 Unterrichtseinheiten á 15 Minuten, für jede Unterrichts-
einheit 

 

2730 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 10,33 € 
 Nachfolgende Indikationen/ Sachverhalte können eine Einzelunterwei-

sung auf ärztliche Anordnung des Arztes notwendig machen: 
 Schwere Behinderung der Frau 
 Totgeburt oder totes Kind 
 schwer krankes/ behindertes Kind SIDS 
 Kind wurde in Pflegschaft/Adoptionspflegschaft gegeben  

 
Die Positionsnummer 2730 ist nur abrechnungsfähig, wenn die Rück-
bildungsgymnastik bis zum Ende des neunten Monats nach der Ge-
burt abgeschlossen wird. 
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 Hilfe bei Still- und Ernährungsschwierigkeiten des Kindes   

2800 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 37,17 € 
 Die Positionsnummer 2800 ist frühestens nach Ablauf von zwölf Wo-

chen nach der Geburt bis zum Ende der Abstillphase, bei Ernährungs-
problemen des Säuglings bis zum Ende des neunten Monats nach der 
Geburt abrechnungsfähig.  
 
Leistungen nach den Positionsnummern 2800, 2810 und 2900 sind 
insgesamt höchstens acht Mal in diesem Zeitraum abrechnungsfähig. 
 
Mehr als insgesamt acht Leistungen nach 2800 und 2810 sind in die-
sem Zeitraum nur abrechnungsfähig, soweit sie ärztlich angeordnet 
sind. 

 

 
 Hilfe bei Still- und Ernährungsschwierigkeiten des Kindes 

gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 
 

2810 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 44,61 € 
 Die Positionsnummer 2810 ist frühestens nach Ablauf von zwölf Wo-

chen nach der Geburt bis zum Ende der Abstillphase, bei Ernährungs-
problemen des Säuglings bis zum Ende des neunten Monats nach der 
Geburt abrechnungsfähig.  
 
Die Positionsnummern 2800, 2810 und 2900 sind insgesamt höchs-
tens acht Mal in diesem Zeitraum abrechnungsfähig. 
 
Mehr als insgesamt acht Leistungen nach 2800 und 2810 sind in 
diesem Zeitraum nur abrechnungsfähig, soweit sie ärztlich angeordnet 
sind. 
 
Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist der Zeitpunkt der 
Beendigung der Leistung. 

 

 
 Zulage zu der Hilfe bei Still- und Ernährungsschwierigkeiten 

bei Zwillingen und mehr Kindern, für das zweite und jedes 
weitere Kind, pro Kind  

 

2820 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 12,81 € 
 Die Positionsnummer 2820 ist je Hilfeleistung nach Positionsnummern 

2800 bis 2810 für das zweite und jedes weitere Kind einmal pro Kind 
abrechnungsfähig. 

 

 
 Beratung bei Still- und Ernährungsschwierigkeiten des Kin-

des mit Kommunikationsmedium 
 

2900 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,02 € 
 Die Positionsnummer 2900 ist frühestens nach Ablauf von zwölf Wo-

chen nach der Geburt bis zum Ende der Abstillphase, bei Ernährungs-
problemen des Säuglings bis zum Ende des neunten Monats nach der 
Geburt abrechnungsfähig.  
 
Die Positionsnummern 2800, 2810 und 2900 sind insgesamt höchs-
tens acht Mal in diesem Zeitraum abrechnungsfähig. 
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E. Auslagenersatz/Wegegeld 

 

Wegegeld 

 
 Wegegeld bei einer Entfernung von nicht mehr als zwei Kilome-

tern zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der 
Stelle der Leistung 

 

3000 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 2,32 € 
3001 als Dienst-Beleghebamme 2,32 € 
3002 als Begleit-Beleghebamme 2,32 € 

 
 anteiliges Wegegeld bei einer Entfernung von nicht mehr als 

zwei Kilometern zwischen der Wohnung oder Praxis der        
Hebamme und der Stelle der Leistung 

 

3010 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 2,32 € 
3011 als Dienst-Beleghebamme 2,32 € 
3012 als Begleit-Beleghebamme 2,32 € 

 
 Wegegeld bei einer Entfernung von nicht mehr als zwei Kilome-

tern zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der 
Stelle der Leistung  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

3100 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 3,28 € 
3101 als Dienst-Beleghebamme 3,28 € 
3102 als Begleit-Beleghebamme 3,28 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist das Ende des    

Weges. 
 

 
 anteiliges Wegegeld bei einer Entfernung von nicht mehr als 

zwei Kilometern zwischen der Wohnung oder Praxis der         
Hebamme und der Stelle der Leistung  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

3110 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 3,28 € 
3111 als Dienst-Beleghebamme 3,28 € 
3112 als Begleit-Beleghebamme 3,28 € 

 
 Wegegeld bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern 

zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der  Stel-
le der Leistung, je zurückgelegten Kilometer 

 

3200 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 0,81 € 
3201 als Dienst-Beleghebamme 0,81 € 
3202 als Begleit-Beleghebamme 0,81 € 

 
 anteiliges Wegegeld bei einer Entfernung von mehr als zwei 

Kilometern zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme 
und der Stelle der Leistung, je zurückgelegten Kilometer 

 

3210 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 0,81 € 
3211 als Dienst-Beleghebamme 0,81 € 
3212 als Begleit-Beleghebamme 0,81 € 
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 Wegegeld bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern 
zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der   
Stelle der Leistung, je zurückgelegten Kilometer 
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

3300 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 1,11 € 
3301 als Dienst-Beleghebamme 1,11 € 
3302 als Begleit-Beleghebamme 1,11 € 
 Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist das Ende des    

Weges. 
 

 
 anteiliges Wegegeld bei einer Entfernung von mehr als zwei 

Kilometern zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme 
und der Stelle der Leistung je zurückgelegten Kilometer  
gemäß Anlage 1.1, § 3 Abs. 1 

 

3310 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 1,11 € 
3311 als Dienst-Beleghebamme 1,11 € 
3312 als Begleit-Beleghebamme 1,11 € 

 
 Pauschale für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel  

3350 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 2,89 € 
3351 als Dienst-Beleghebamme 2,89 € 
3352 als Begleit-Beleghebamme 2,89 € 
 Zur Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten sind die            

entsprechenden Belege in Kopie einzureichen. 
 

 
 
 

Material 
 

 Materialpauschale Vorsorgeuntersuchung  

3400 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 3,31 € 
 Die Pauschale nach der Positionsnummer 3400 kann nicht neben der 

Positionsnummer 3500 abgerechnet werden. 
 

 
 Materialpauschale bei Schwangerschaftsbeschwerden oder 

bei Wehen 
 

3500 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 2,43 € 
 Die Pauschale nach der Positionsnummer 3500 kann nicht neben den 

Positionsnummer 3400 und 3600 abgerechnet werden. 
 

 
 Materialpauschale Geburtshilfe  

3600 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 61,26 € 
 Die Pauschale nach der Positionsnummer 3600 kann nur im Zusam-

menhang mit einer vollendeten oder nicht vollendeten außerklinischen 
Geburt abgerechnet werden. Bei Leistungen, die im Krankenhaus er-
bracht werden, sind Materialien und Arzneimittel in der DRG enthalten, 
die das Krankenhaus gegenüber der Krankenkasse geltend macht.  
 
Eine Abrechnung durch eine Beleghebamme gegenüber der Kranken-
kasse ist nicht möglich. 
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 Materialpauschale bei Versorgung einer Naht bei Geburts-

verletzungen,  
zusätzlich zur Positionsnummer 3600  

 

3700 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 45,63 € 
 

 Materialpauschale aufsuchende Wochenbettbetreuung  

3800 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 30,14 € 
 

 Materialpauschale Neugeborenen-Screening  

3810 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 3,47 € 
 

 Materialpauschale bei Beginn der aufsuchenden Wochen-
bettbetreuung  
später als vier Tage nach der Geburt 

 

3900 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 18,67 € 
 

 Materialpauschale Fäden ziehen Dammnaht  

3910 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 8,30 € 
 Es sind ausschließlich sterile Einmalinstrumente aus Metall zu nutzen. 

Die Pauschale ist maximal einmal pro Versicherte neben den Wochen-
bettpauschalen 3800 oder 3900 abrechnungsfähig. Die Pauschale 
nach der Positionsnummer 3910 kann nicht neben der Positionsnum-
mer 3920 abgerechnet werden. Ausnahme Mehrlingsgeburten. 

 

 
 Materialpauschale Fäden/Klammern entfernen Sectionaht  

3920 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 6,48 € 
 Es sind ausschließlich sterile Einmalinstrumente aus Metall zu nutzen. 

Die Pauschale ist maximal einmal pro Versicherte neben den Wochen-
bettpauschalen 3800 oder 3900 abrechnungsfähig. Die Pauschale 
nach der Positionsnummer 3920 kann nicht neben der Positionsnum-
mer 3910 abgerechnet werden. Ausnahme Mehrlingsgeburten. 

 

 
 Perinatalerhebung bei einer vollendeten oder nicht vollendeten 

außerklinischen Geburt nach vorgeschriebenem Formblatt     
einschließlich Versand- und Portokosten 

 

4000 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 10,33 € 
 Mit der Gebühr sind auch die Kosten für die Auswertung des Formblat-

tes abgegolten. 
 

 

 
Diese Anlage kann unter Einhalten einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende durch einge-
schriebenen Brief gekündigt werden. Eine Kündigung der Anlage kann erstmals zum 01.07.2020  
erfolgen. 
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R. Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V 
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Präambel 

Diese Anlage zum Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V regelt die 
Mindestanforderungen hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität und deren unauf-
wändiges Nachweisverfahren.  

In der nachfolgenden Qualitätsvereinbarung sind Regelungen über alle Versorgungsbereiche der 
Hebammenhilfe unabhängig vom Ort der Leistungserbringung getroffen.  

§ 1 Geltungsbereich 

Die Qualitätsvereinbarung mit folgenden Anhängen und Beiblättern findet Anwendung für die 
freiberuflich tätige Hebamme:  

 Beiblatt 1 Kriterien zu Geburten im häuslichen Umfeld 
 Beiblatt 2 Statistische Erhebung 
 Anhang 3.a Qualitätsmanagement 
 Anhang 3.b Nachweisverfahren mit den dazugehörigen Beiblättern 

o Beiblatt 1 Auditbogen 
o Beiblatt 2 Regelungen zum Auditverfahren 
o Beiblatt 3 Regelungen zum Peer-Review 
o Beiblatt 4 Strukturierter Dialog 

Die freiberuflich tätige Hebamme stellt sicher, dass die von ihr angestellten Hebammen die 
Qualitätsvereinbarung mit den vorangegangenen Dokumenten umsetzen.  

Für die in einer Einrichtung (HgE, Kliniken mit Beleghebammen) geburtshilflich tätige Hebamme 
findet das jeweilige Qualitätsmanagementsystem (QM-System) der Einrichtung, in dem die Geburt 
betreut wird, Anwendung. Die in HgE oder Kliniken geburtshilflich tätige Hebamme verpflichtet 
sich, sich mit sämtlichen geburtshilflich relevanten Inhalten des von der Einrichtung vorgegebenen 
hausinternen QM-Systems vertraut zu machen und sie anzuwenden. 

§ 2  Definition der Qualitätsanforderung 

(1) Die Strukturqualität beschreibt die Rahmenbedingungen der Hebammenhilfe hinsichtlich der 
personellen, organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen der Leistungserbringung. 

(2) Die Prozessqualität beschreibt die Güte der ablaufenden Prozesse im Zusammenhang mit 
der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe.  

(3) Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die Erreichung der gesetzten Ziele gemäß den 
vereinbarten Hebammenhilfeleistungen nach Rahmenvertrag. 

(4) Die Verantwortung für die Einhaltung der Mindestanforderungen bei der Leistungserbringung 
der Hebammenhilfe obliegt der einzelnen Hebamme. 

§ 3  Maßnahmen zur Erzielung der Strukturqualität 

(1) Die Hebamme stellt sicher, dass sie vor Neu- oder Wiederaufnahme ihres spezifischen 
Leistungsspektrums der freiberuflichen Hebammentätigkeit (z.B. Schwangerenvorsorge, 
Kurse, Geburtshilfe, Wochenbettbetreuung) die nötigen Qualifikationen (erforderliche 
hebammenspezifische praktische Fertigkeiten zum Umgang mit möglichen 
Fallkonstellationen) nach dem jeweils aktuellen Stand der Hebammenwissenschaften 
gewährleistet. Eine Wiederaufnahme ihres spezifischen Leistungsspektrums der 
freiberuflichen Hebammentätigkeit liegt nicht vor, wenn diese Tätigkeit bis zu 18 Monate nicht 
ausgeübt wurde. 

(2) Hat die Hebamme die Qualifikationen nach Abs. 1 nicht oder nur zum Teil während ihrer 
Ausbildungs-/Studienzeit als Hebamme (§ 6 Hebammengesetz) im Rahmen eines 
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mindestens 12-wöchigen außerklinischen Externates (entspricht 480 Stunden) erworben oder 
entsprechen die erworbenen Qualifikationen nicht mehr dem aktuellen Stand der 
Hebammenwissenschaften, muss sie sicherstellen, dass sie sich die fehlenden oder zu 
aktualisierenden Lehrinhalte entsprechend den Anforderungen ihres Leistungsspektrums 
aneignet.  

(3) Geeignete Maßnahmen zur Aneignung fehlender Lehrinhalte bzw. zur Aktualisierung ihres 
Fachwissens sind:  

 Externat/Praktikum/Hospitation oder/und  
 Simulationstraining für Geburten oder/und 
 fachspezifische Fortbildungen oder/und 
 Tätigkeit als zweite Hebamme bei außerklinischen Geburten 

(4) Übergangsregelung: Soweit die Hebamme bei Inkrafttreten des Vertrages die 
Leistungserbringung in ihrem spezifischen Leistungsspektrum weiterführt, wird unterstellt, 
dass sie die nötigen Qualifikationen nach dem jeweils aktuellen Stand der 
Hebammenwissenschaft gemäß Abs. 1 gewährleistet. Die Regelungen über die Neu-
/Wiederaufnahme nach Absatz 1 und die Fortbildungsmaßnahmen nach Absatz 5 bleiben 
hiervon unberührt. 

(5) Die Hebamme ist gemäß der jeweiligen Berufsordnung der Hebammen der Länder 
verpflichtet, an Qualitätssicherungsmaßnahmen und an Fortbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. Sofern in der für die Hebamme jeweils geltenden Berufsordnung kein 
Stundenumfang definiert ist, gelten als Fortbildungsmaßnahmen die nachweisliche 
Teilnahme an Fortbildungen von mindestens 40 Unterrichtsstunden innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Jahren. Der dreijährige Fortbildungszeitraum verlängert sich bei Ruhen 
der freiberuflichen Hebammentätigkeit um die jeweilige Ruhezeit. Sofern keine 
Fortbildungsinhalte in der für die Hebamme geltenden Berufsordnung definiert sind, müssen 
die Fortbildungen dem jeweiligen Leistungsspektrum und dem aktuellen Stand der 
Hebammenwissenschaften entsprechen, mindestens jedoch Neugeborenen-Reanimation, 
Risikomanagement und Notfall-Maßnahmen (auch Erste-Hilfe-Kurse) abdecken. 

(6) Die Hebamme ist verantwortlich für die Einhaltung der Mitteilungspflichten gegenüber den 
Krankenkassen und dem GKV-Spitzenverband.  

§ 4  Maßnahmen zur Erzielung der Prozessqualität 

(1) Die Hebamme erbringt ihre Leistungen mit der fachlich gebotenen Sorgfalt. Hierzu zählen die 
Leistungen an der Versicherten und der Umgang mit Arzneimitteln und Materialen sowie die 
Entnahme von Körpermaterial.  

(2) Die Hebamme informiert die Versicherte über ihre eigenen Qualifikationen und zum 
Leistungsspektrum (entsprechend ihrem Portfolio im Anhang 3.a Qualitätsmanagement). 

(3) Die Hebamme dokumentiert den Betreuungsverlauf der Versicherten sowie des/der 
Kindes/er. 

(4) Die Hebammen klärt gemäß §§ 630 a-e BGB die Versicherte zu den jeweils notwendigen 
Maßnahmen auf und schließt den notwendigen Behandlungsvertrag.  
Sofern die Versicherte ihr Recht auf Nichtwissen wahrnimmt, dokumentiert die Hebamme 
dies entsprechend und wirkt auf eine schriftliche Bestätigung der Frau hin.  

 
Wenn die Versicherte einzelnen Empfehlungen zu den jeweils notwendigen Maßnahmen der 
Hebamme (pathologische Verläufe/Kriterien zu Geburten im häuslichen Umfeld) trotz der 
durchgeführten Aufklärung nicht folgt, dokumentiert die Hebamme dies entsprechend und 
wirkt auf eine schriftliche Bestätigung der Frau hin.  
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Darüber hinaus klärt die Hebamme die Versicherte darüber auf, dass im Einzelfall (aufgrund 
nicht von ihr verschuldeter Umstände) bestimmte Blutuntersuchungen/Arzneimittelgaben bei 
der Versicherten/dem Kind an die Ärzte/Krankenhäuser verwiesen werden müssen, wenn 
logistische Gegebenheiten die notwendige Behandlung nicht zulassen (notwendige 
Arzneimittel/Laborerreichbarkeit).  

 
(5) Die Aufklärung für Geburten im häuslichen Umfeld hat nach dem aktuellen Stand der 

Hebammenwissenschaften zu erfolgen; hierbei finden mindestens folgende Informationen 
Berücksichtigung: 
 Abklärung des individuellen Risikos, ggf. unter Berücksichtigung fachärztlicher Befunde 
 Kriterien zu Geburten im häuslichen Umfeld nach Beiblatt 1  
 Geburt im häuslichen Umfeld insbesondere im Unterschied zur Klinik und ggf. zu einer 

HgE 
 Grundsätzliche Erreichbarkeit sowie durchschnittliche Fahrzeit bei Betreuungsanforderung 

der Hebamme und ggf. der Vertretungshebamme bei geplanter oder unvorhersehbarer 
Verhinderung der Hebamme  

 Anwesenheit einer Begleitperson 
 Verlegung der Versicherten und/oder des Kindes während und nach der Geburt in ein 

Krankenhaus: Gründe, Verlegung in Ruhe, in Eile, Transportmittel sowie die jeweiligen 
Entfernungen (Kilometerangabe und durchschnittliche Fahrzeiten) zum entsprechenden 
Krankenhaus 

 Fallbezogene, hebammenspezifisch relevante Informationen über die Ergebnisse der 
Perinatalerhebung der Geburten im häuslichen Umfeld in Deutschland nach QUAG e.V.; 
zuzüglich Informationen nach II.1. Portfolio des Anhanges 3.a Qualitätsmanagement  

 Über das Neugeborenen-Screening gemäß der Richtlinien zur Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nach § 92 SGB V in der jeweils geltenden Fassung 

 Unterzeichnung der Einwilligungserklärung,  
 

(6) Die Hebamme kooperiert (z.B. durch Zuweisung) mit folgenden regional zuständigen 
Diensten des Gesundheitswesens mit dem Ziel, eine ausreichende Versorgung der 
Versicherten sowie des/der Kindes/er zu erreichen: 

 Klinik(en) mit geburtshilflicher und/oder pädiatrischer Abteilung (fallbezogen) 
 Labor 
 Gynäkologin/Gynäkologen  
 in der Diagnostik und Therapie bei Neugeborenen und Säuglingen erfahrene Kinderärztin/ 

Kinderarzt im ambulanten Sektor bzw. Ärztinnen/Ärzte in entsprechenden Kliniken 
 Apotheken 
 Transport- und Rettungsdienst  
 Krankenkassen  
 Netzwerk (z.B. Frühe Hilfen) 

§ 5  Maßnahmen zur Erzielung der Ergebnisqualität 

(1)  Die freiberufliche Hebamme überprüft die Zielerreichung und formuliert ggf. erforderliche 
Verbesserungsmaßnahmen. Dies wird in angemessener Form dokumentiert. Die weitere 
Konkretisierung der Maßnahmen zur Erzielung der Ergebnisqualität ergibt sich aus dem 
Anhang 3.a Qualitätsmanagement. 

(2)  Die externe Qualitätssicherung nach § 134a Abs. 1 SGB V für außerklinische Geburtshilfe 
hat über eine einheitliche Datenerhebung (Perinatalerhebung) zu erfolgen. Die Hebamme 
übermittelt jährlich online an QUAG e.V. jeweils zum 28.02. die Daten der begleiteten 
Geburten des Vorjahres und erhält darüber einen schriftlichen Nachweis nach Beiblatt 2 
Statistische Erhebung von QUAG e.V. für ihre Dokumentation. 
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(3) Näheres über das Nachweisverfahren gegenüber dem GKV-Spitzenverband regelt der 
Anhang 3.b Nachweisverfahren.  

§ 6 Strukturierung der Qualitätsanforderungen 

(1)  Die Qualitätsanforderungen werden im Rahmen eines QM-Systems von der Hebamme 
dokumentiert und überprüft.  

(2)  Das System dokumentiert und überprüft die Kernprozesse, die Unterstützungsprozesse und 
Qualitätsziele der freiberuflichen Hebamme. 

(3)  Die Anforderungen, Inhalte und Instrumente des aufzubauenden und zu pflegenden QM-
Systems und die Überprüfung der regelgerechten Umsetzung ergeben sich aus dem Anhang 
3.a Qualitätsmanagement.  

(4)  Die interne Überprüfung dient dabei insbesondere der Evaluation der Prozessabläufe und der 
Zielerreichung. 

(5)  Die freiberuflich tätige Hebamme sorgt dafür, dass die Anforderungen an ein QM-System in 
einem Qualitätsdokument, z.B. in einem Handbuch, Niederschlag finden.  

§ 7  Nachweisverfahren und Konsequenzen bei fehlender oder mangelnder Erbringung   
der Qualitätsanforderungen 

Die Regelungen zum Nachweisverfahren und Konsequenzen bei fehlender oder mangelnder 
Erbringung der Qualitätsanforderungen ergeben sich aus dem Anhang 3.b Nachweisverfahren. 
 

§ 8 Kündigung 

Diese Anlage kann gemäß § 16 Abs. 2 des Vertrages nach § 134a SGB V unter 
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten, frühestens jedoch zum 1. Juli 2016, gekündigt 
werden. 
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Methodik bisheriger Bestandsaufnahmen und Studien zur Hebammenversorgung seit 2015 in Deutschland  

Name der Studie/ 

Durchführer 

Durchführungs-

zeitraum 

Wer wurde befragt? Stichprobengröße Wie wurden die Teilnehmer*innen 

angesprochen? 

Hebammenversorgung in 

Hamburg Stand 2018 

 

Dr. Regina Fertmann, Nils 

Möller 

 

Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz 

Februar 2019 bis 

Anfang Juli 2019 

Hebammen, primär 

freiberuflich tätig 

Hebammen: n= 340, davon n= 289 freiberuflich 

tätigen Hebammen 

(Rücklaufquote: rd. 83,3%) 

Kontakt durch Gesundheitsämter der 

Hamburger Bezirksämter 

Gutachten zur Situation der 

Hebammenhilfe in Hessen 

 

Prof. Dr. Nicola Bauer, Dr. Karl 

Blum 

 

hsg Bochum, Deutsches 

Krankenhaus Institut 

 

 

Hebammen: bis zum 

14.06.2019 

 
Mütter bis zum 

19.06.2019 

 

Krankenhäuser: 

Januar 2019 bis 15. 

Mai 2019 

 

Hebammengeleitete 

Einrichtungen: Januar 

2019 bis 15. Mai 2019 

 
Ausbildungseinrichtu

ngen: Ende März bis 

Mitte Mai 2019 

 

Werdende 

Hebammen: 30. April 

– 28. Juni 2019 

Hebammen 

Mütter 

Krankenhäuser  
Hebammengeleitete 

Einrichtungen 

Ausbildungseinrichtun

gen 

Werdende Hebammen 

Hebammen: n= 641 

(Rücklaufquote: 43,7%) 

 
Mütter: n= 1.534 

(Rücklaufquote: 63,4%) 

 

Krankenhäuser: n= 33 

(Rücklaufquote: 67,3%) 

 

Hebammengeleitete Einrichtung: n=7 

(Rücklaufquote: 87,5%) 

 

Ausbildungseinrichtungen: n=6 

(Rücklaufquote: 100%) 
 

Werdende Hebammen: n=56 

(Rücklaufquote: 65,0%) 

Hebammen: an die 

Hebammenverbände adressiert und 

weitergeleitet, Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren zur Bewerbung 

der Befragung, Social Media, 

Pressemitteilungen 

 

Mütter: mit Hilfe von 15 

geburtshilflichen Kliniken und sieben 

Hebammengeleiteten Einrichtungen, 

Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren zur Bewerbung der 

Befragung angesprochen, die über 

Newsletter und Social Media auf die 
Mütterbefragung aufmerksam 

gemacht haben 

 

Krankenhäuser: Versand per Post 

 

Hebammengeleitete Einrichtung: vor 

Versand telefonische Information 

 

Ausbildungseinrichtungen: Versand 

an die Schulleitungen der 



Hebammenschulen bzw. 

Studiendekanin der Hochschule 

 

Werdende Hebammen: 

Weiterleitung über 

Schulleitungen/Studiendekanin 

Hebammenstudie Sachsen 

 

Dr. Martin Albrecht, Dr. 

Monika Sander 

 

IGES Institut, Berlin 

2016 Hebammen  

Mütter 

Geburtskliniken 

Berufsfachschulen 

Hebammen: n=517  

(geschätzte Rücklaufquote: 47,5%) 

 

Mütter: n=1.508 

(Rücklaufquote: rd. 40,0%) 
 

Geburtskliniken: n=23 

(Rücklaufquote 57,5%) 

 

Berufsfachschulen: n=3  

(Rücklaufquote 100%) 

Papier- und Onlinebefragung 

Zusätzlich Datenauswertung 

(Geburts- und Bevölkerungsstatistik 

der Genesis Online-Datenbank des 

Statistischen Bundesamtes) 

Stationäre 

Hebammenversorgung 

 

Dr. Martin Albrecht, IGES 

Institut 

Krankenhäuser: 

Anfang April 2019 bis 

17. Juni 2019 

 

Hebammen: Ende 

Mai 2019 bis 10. Juli 

2019 

 

Mütter: Ende Mai 
2019 bis 30. Juni 2019 

Krankenhäuser  

Hebammen 

Mütter 

Krankenhäuser: n= 694 (n=682 mit Geburtsklinik) 

(Gesamtrücklaufquote: 42,0%) 

 

Hebammen: n= 2.264 

(Rücklaufquote: 20,2%, davon 70,0% über die 

Klinik, 30,0% über die offene Befragung) 

 

Mütter: n=1.770 

(Rücklaufquote: 35,2%, nur 17% Onlineteilnahme) 

Online-Befragung 

 

Information per Email an die Kliniken, 

Weiterleitung an Hebammen 

 

Mütter: zufällig ausgewählt, Brief 

durch das IGES Institut, 

repräsentativen schriftlichen 

Befragung (Paper & Pencil sowie 
online) 

 

(Basis der Krankenhausstatistik 

(Grunddaten der Krankenhäuser) 

 

Daten des Unternehmens Milupa 

Nutrica 

 

Daten der Strukturierten 

Qualitätsberichte (SQB) 



 

Daten des Statistischen Bundesamts 

zur Fortschreibung des 

Bevölkerungsstand) 

Bericht zur Berliner 

Mütterbefragung 2016/17 

 

im Rahmen einer 

Masterarbeit an der LMU 

München 

 

Prof. Dr. Theda Borde 

Verena Stengel 

 

18. bis 28. Mai 2017 Mütter, die zwischen 

Januar 2016 und Mai 

2017 in Berlin 

mindestens ein Kind 

geboren hatten 

n=1.271 

 

(keine Angabe zur Rücklaufquote vorhanden  

freiwillige Teilnahme, keine GG als Ausgangsbasis) 

Wurden über soziale Medien, 

Internetseiten oder 

Informationsflyer um Teilnahme 

gebeten 

Hebammen in Berlin 

 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung, Berlin 

2016 Datenauswertung von 

AfS Berlin-
Brandenburg, LAGeSo 

Berlin, SenGPG 

Fällt weg, da Datenauswertung Daten der Studie wurden 

ausgewertet hinsichtlich: 

• Anzahl der Hebammen 

• Gemeldete vs. aktive 

Hebammen 

• Vor- und Nachsorge durch 

freiberuflich tätige 

Hebammen 

• Ausbildung zur Hebamme 

Entwicklung und aktuelle 

Versorgungssituation in der 

Geburtshilfe in Baden-

Württemberg 

 

Heidelberger Institut für 

Global Health 

Geburtskliniken: 12. 

September bis 30. 

September 2017 

 

Mütterbefragung: 20. 

Oktober bis 01. 

Dezember 2017 
 

Elternbefragung: 01. 

Juni bis 30. Juni 2017 

 

Geburtskliniken 

Mütter 

Eltern 

Hebammen 

Hebammen in 

Ausbildung 

Geburtskliniken: n= 65 

(Rücklaufquote: 74,7%) 

 

Eltern: n= 2.258, in 205 Kinder- und 

Jugendartzpraxen 

(Rücklaufquote: k.A.) 

 
Mütter: n= 1.886, in 234 Frauenarztpraxen 

(Rücklaufquote: k.A.) 

 

Hebammen: n= 722 

(Rücklaufquote: k.A.) 

 

Durch unterschiedliche Institutionen 

durchgeführt (Papier &Online), u.a. 

über Kinder- und Jugendarztpraxen, 

Frauenarztpraxen 

 

Routinedaten/Planungsdaten 



Hebammenbefragun

g: 01. Dezember bis 

10. Dezember 2017 

 

Hebammen in 

Ausbildung: 20. 

November bis 21. 
Dezember 2017 

Hebammen in Ausbildung: n= 155 

(Rücklaufquote: k.A.) 

Gesunder Start ins Leben – 

Schwangerschaft – Geburt – 

erstes Lebensjahr 

 

AOK Rheinland/Hamburg 

 

Fokus liegt auf 

Hebammenversorgung, 

Vorsorgeuntersuchungen 

während der 

Schwangerschaft, stationäre 

Geburtshilfe (Erreichbarkeit, 

Qualität, Kaiserschnittrate), 

Gesundheit im 1. Lebensjahr 
(Stillverhalten, Impfschutz) 

2016 Datenauswertung von 

Routinedaten der 

gesetzl. 
Krankenkassen, 

amtlichen Statistiken, 

Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser 

Fällt weg, da Datenauswertung Daten der Studie wurden 

ausgewertet hinsichtlich: 

Bei gesetzl. Krankenkassen 

• Beanspruchte Leistungen 

 

Amtliche Statistik 

• Teilzeitquote Hebammen 

 

Jahresauswertung der externen 

Qualitätssicherung 

• Einhaltung von 

Qualitätsstandards 

 

Strukturierte Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser 

• Häufigkeit einer 

Behandlung (z.B. Sectio) 

Einhaltung bestimmter Vorgaben 

Personalausstattung 

Mangel an Hebammen in 

Deutschland 

 

Kartenmacherei/ 

Marktforschungsinstitut 

SKOPOS 

30.Mai bis 07.Juni 

2018 

Mütter aus ganz DE, 

deren letzte Geburt 

nicht länger als drei 

Jahre zurücklag 

 

n=1.000 Onlinebefragung 

Picker Report 2017: „Hohe 
Fallzahl – gute Geburt?“ 

 

2014 bis 2017 Mütter n= 9.600 

Durchschnittliche Rücklaufquoten lagen bei 49,0% 

Schriftliche Patientenbefragung in 77 

Krankenhäusern mit unterschiedlich 

hohen Geburtszahlen pro Jahr (bis zu 



Picker-Institut 600 Geburten, zwischen 601 und 

1000 Geburten, 1001-2000 

Geburten, >2000 Geburten) 

Studie zur 

Hebammenversorgung 

im Freistaat Bayern 

 

IGES Institut, Berlin 

Hebammen:  

September 2017 –bis 

Ende Dezember 2017 

(Rücklauffrist endete 

11/17. Für die 

Auswertungen 

wurden auch 

Fragebögen, die bis 
Ende 12/17 

eingingen, 

berücksichtigt) 

 

Mütter: 

September 2017 bis 

Ende Dezember 2017 

(Rücklauffrist endete 

10/17. Für die 

Auswertungen 

wurden auch 
Fragebögen, die bis 

Ende 12/17 

eingingen, 

berücksichtigt) 

 

 

Geburtskliniken: 

September 2017 bis 

Ende Dezember 2017 

(Rücklauffrist endete 

am 27. Oktober 17. 
Für die 

Auswertungen 

wurden auch 

Fragebögen, die bis 

Hebammen: 

Angestellte und 

freiberufliche 

Hebammen 

 

Mütter: 

mindestens 18 Jahre 

alt, die im Zeitraum von 
Juni 2016 bis Mai 2017 

ein Kind zur Welt 

gebracht hatten. 

Um valide Daten für die 

unterschiedlichen 

Regionen zu erhalten 

wurden drei 

Regionskategorien 

gebildet („München“, 
„städtische Region“, 
„ländliche Region“) 
 

Geburtskliniken: 

Alle Krankenhäuser in 

Bayern mit einer 

Geburtsklinik 

 

Berufsfachschulen für 

Hebammen und 

Entbindungspfleger: 

alle sieben 

Berufsfachschulen für 
Hebammen und 

Entbindungspfleger in 

Bayern 

 

Hebammen: 

n=1.084 

Rücklaufquote: 

Freiberufliche Hebammen: 33,0% 

Angestellte Hebammen: 

31,4% (ausgehend v. der Grundgesamtheit 2015) 

 

Mütter: 
n =1.346 

Rücklaufquote: 

München:25,9% 

Städt. Region:34,6% 

Ländl. Region: 43,5% 

 

Geburtskliniken: 

n=44 

Rücklaufquote: 

38,3% 

 
Berufsfachschulen für Hebammen und 

Entbindungspfleger: 

n=7  

Rücklaufquote: 

100% 

 

Qualitative Expertengespräche: 

n=9 

Rücklaufquote: 

Keine Angabe vorhanden 

Hebammen: Erhebungsunterlagen 

wurden an die freiberuflich tätigen 

Hebammen durch den BHLV, den 

BfHD, den Deutschen Fachverband 

für Hausgeburtshilfe an sämtliche 

Mitglieder versandt. Alle 

Erhebungsunterlagen, für die nicht 

im BHLV oder BfHD organisierten 
Hebammen, wurden vom GKV-

Spitzenverband auf Basis der 

Vertragspartnerliste adressiert. 

 

Mütter:  

Befragung. 

Zufallsauswahl (über das 

Einwohnermelderegister) von 3.800 

Müttern (entspricht 

Bruttostichprobe bei N=120.000 

Müttern, KI=95% und 
angenommener Rücklaufquote v. 

30,0%) die im Zeitraum von Juni 2016 

bis Mai 2017 ein Kind zur Welt 

gebracht hatten, geschichtet nach 

den drei Regionskategorien 

(München, städtische Regionen, 

ländliche Regionen) 

 

Geburtskliniken: 

Adressdaten wurden auf Basis des 

bayerischen Krankenhausplans und 
der strukturierten Qualitätsberichte 

der Krankenhäuser recherchiert 

 



Ende 12/17 

eingingen, 

berücksichtigt 

 

Berufsfachschulen für 

Hebammen und 

Entbindungspfleger: 
Keine genaueren 

Angaben 

 

Qualitative 

Expertengespräche: 

Keine genaueren 

Angaben 

 

Qualitative 

Expertengespräche: 

Organisationen,  die im 

Bereich der 

Schwangerschaftsberat

ung tätig sind oder 

andere Leistungen 
anbieten, die sie in 

Kontakt mit 

Schwangeren und 

jungen Müttern, 

insbesondere im 

Hinblick auf die 

Zielgruppe der sozial 

benachteiligten Mütter 

und Mütter mit 

Migrationshintergrund, 

bringen 

Berufsfachschulen für Hebammen 

und Entbindungspfleger: 

Fragebogen wurde zusammen mit 

dem Bayerischen Staatsministerium 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst entwickelt  

 
Qualitative Expertengespräche: 

Keine Angaben wie die jeweiligen 

Organisationen recherchiert und 

kontaktiert wurden 

Hebammenstudie Sachsen-

Anhalt 

 

Dr. Martin Albrecht Dr. 

Monika Sander Ender 

Temizdemir, IGES Institut 

Hebammen: Ende 

Mai/Anfang Juni 2018 

bis 31. August 2018 

 
Geburtskliniken: 

Anfang Februar 2018 

bis Ende Juli 2018 

Hebammen 

Geburtskliniken 

Hebammen: n=120 

(Rücklaufquote: 32& der angestellt tätigen 

Hebammen, 21% der freiberuflich tätigen 

Hebammen) 
 

Geburtskliniken: n= 17 

(Rücklaufquote: rd. 77,0%) 

Versand über den DHV, BfHD, GKV-

Spitzenverband, Geburtskliniken 

 

Quantitative Befragung von 
Hebammen und Geburtskliniken 

sowie qualitative Expertengespräche 

 

Daten aller Gesundheitsämter, AOK 

Sachsen‐Anhalt, IKK gesundplus 

sowie des Verbands der Ersatzkassen 

Sachsen‐Anhalt 
Umfrage zur Versorgung von 

Schwangeren und Müttern 

von Neugeborenen in Bonn 

und Rhein-Sieg 

 

Motherhood e.V. Bonn 

April bis Mai 2017 Freiberufliche 

Hebammen in Bonn 

und im Rhein-Sieg-Kreis 

n=164 (in Auswertung 123) 

 

Online-Befragung, Aufforderung zur 

Teilnahme per Mail durch 

Motherhood e.V., Regionalgruppen 

des DHV und Hebammen für 

Deutschland e.V., 

Hebammenzentrum Rhein-

Sieg/Bonn e.V. 



Hebammen im Land Bremen – 

Ergebnisse des 

Gesundheitsberufe-

Monitorings und der 

Befragung der freiberuflichen 

Hebammen im Land 

 

Uni Bremen Campus GmbH 

UBC-Zentrum für Sozialpolitik 

Prof. Dr. Heinz Rothgang 

Befragung der 

Hebammenschule: 

Februar 2017 

 

Befragung der 

Krankenhäuser: 

Februar 2017 – 22. 
Mai 2017 

 

 

 

zusätzliche Befragung 

von freiberuflichen 

Hebammen: 17.Mai – 

31. August 2017 

Hebammen 

Ausbildungsschulen 

Krankenhäuser 

 

Angestellte Hebammen in Krankenhäusern: n= 

160 hier ist jedoch ein großer Anteil auch 

zusätzlich freiberuflich tätig 

 

Ausschließlich freiberuflich tätige Hebammen: 

n=93 

 
Freiberuflich tätige Hebammen, die zusätzlich 

angestellt in einem anderen Beruf tätig sind: n=13 

 

Freiberufliche Praxen: 

n=79 (Rücklaufquote 49,0%) 

 

Schule: n=1 (Rücklaufquote 100%) 

 

Zusätzliche Befragung: 

n=79 Hebammen  

(Rücklaufquote 49,7%) 
 

Auswertung sekundärstatistischer 

Daten  

(Krankenhausstatistik, 

Bundesagentur für Arbeit) 

Angaben des GKV-Spitzenverbandes 

wurden mit Angaben des HebRech 

angeglichen  
 

Befragung der Ausbildungsschule 

 

zusätzliche Befragung zur Versorgung 

durch freiberufliche Hebammen: 

Befragung wurde über E-

Mailverteiler des 

Hebammenlandesverbandes 

versandt und Fragebögen wurden 

über alle Kreißsäle der Bremer 

Kliniken verteilt 
 

Hebammenversorgung in  

Baden-Württemberg 

 

Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin,  

 

Ulrike Geppert-Orthofer, 

M.Sc. 

 

Mai - Juli 2016 Mütter und 

Hebammen 

Mütter mit Hebammenbetreuung: n=435 (keine 

Angaben zur Rücklaufquote) 

 
Mütter ohne Hebammenbetreuung: n=62 (keine 

Angaben zur Rücklaufquote) 

 

Hebammen: n=548, davon 456 freiberuflich tätig 

und 92 nicht freiberuflich tätig (keine Angaben zur 

Rücklaufquote vorhanden. Aus 

Versicherungsdaten des DHV kann abgeleitet 

werden, dass etwa 1.840 freiberufliche 

Hebammen in BW tätig sind (siehe S.62) demnach 

eine Rücklaufquote von rd. 30,0%) 

Convenience Sample: vom 

Hebammenverband + Mitglieder 

wurde ein Online-Link zum 
Fragebogen verbreitet 

Hebammenversorgung in 

Hamburg  

 

März - Ende Juni 2015 Hebammen Freiberufliche Hebammen: n=257 (gesamte 

Rücklaufquote beträgt geschätzt 75,0%) 

 

Hebammen wurden über den HVH, 

die Bezirksämter und Krankenhäuser 

kontaktiert 



Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz(BGV)   

 

Dr. Regina Fertmann 

Über den Hebammenverband und über die 

Bezirksämter kontaktierte Hebammen: 

Rücklaufquote 46,0% 

 

In Krankenhäusern tätige Hebammen: 

Rücklaufquote 28,0% 

 
Eine Überschätzung des Versorgungsdefizits ist 

nicht auszuschließen 

Hebammenversorgung in 

Thüringen 

 

IGES Institut, Berlin 

Dr. Stefan Loos 

Freiberufliche 

Hebammen: 
05. März - 10. Mai 

2015 

 

Angestellte 

Hebammen: 

24. März – 10. Mai 

2015 

 

Mütter: 

Anfang März – 31. 

März 2015 

Freiberufliche und 

angestellte 
Hebammen, 

Mütter, 

Geburtskliniken 

Hebammen: n= 167 

(davon ausschließlich freiberuflich: n= 87 
freiberuflich und angestellt: n=70 

ausschließlich angestellt: n=10) 

 

Rücklaufquote der freiberuflichen Hebammen: 

48,0% 

Rücklaufquote der in Krankenhäusern 

angestellten Hebammen: 38,2% 

 

Mütter: n=1.775 (Rücklaufquote = 46,7%) 

 

Geburtskliniken: n=14 (Rücklaufquote=58,3%) 
 

Staatlich Berufsbildende Schulen: n=2 

(Rücklauquote 100%) 

 

Hebammen: Online-Fragebogen, 

freiberufliche Hebammen wurden 
über das Thüringer 

Gesundheitsministerium auf Basis 

der bereitgestellten Daten der AOK 

Plus kontaktiert und zusätzlich über 

den Hebammenverband informiert. 

Die angestellten Hebammen wurden 

über Krankenhäuser kontaktiert 

 

Mütter: schriftliche Befragung, 

geschichtetes disproportionales 

Stichprobendesign auf 
Zufallsauswahl d.h. es erfolgte keine 

Verhältnissetzung der Geburtenzahl 

mit der Teilnehmerzahl aus jedem 

Kreis wurde dieselbe Anzahl an 

Müttern durch das Thüringer 

Gesundheitsministerium kontaktiert 

 

Geburtskliniken und Schulen:  

Postalische Versendung der 

Fragebögen (zusätzlich telefonische 

Kontaktaufnahme mit den Kreißsälen 
durch den Hebammenverband) 

Babies Born Better User 

Survey 

 

1. März 2014 

Datensammlung 

noch immer laufend 

Mütter, die in den 

letzten fünf Jahren ein 

Kind geboren haben 

Stand 08/2014: n= 3.050 Online-Befragung 



Babiesbornbetter 

Deutschland 

 

Weltweite Befragung, in 

Deutschland: MHH 

Selbstselektion der Stichprobe, somit 

nicht repräsentativ und nur bedingt 

generalisierbar 
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